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www.breslauer-blick.de
Ein Projekt der ZiWoBau Immobilien und Bauträger  
GmbH & Co. KG. Eine Tochterfirma der WBG Zirndorf.

27 Eigentums- 
wohnungen  
in Zirndorf.

Neubau, Erdgas H, 37 kWh/(m2a)

Zum Beispiel  

Abbildung rechts:
 

3-Zimmer-Wohnung,  

1.OG, ca. 86m2  

für 330.000 € 

2-, 3- und 
5-Zimmer- 
Wohnungen

Dichtigkeitsprüfung fällig?

RRS.de ®

.dewww.

®

Das Original seit 1972

Neumühlweg 129 · Nürnberg  ( 0911-68 93 680

Telefon: 0911 317675 | www.kunstmann-sanitaer.de

Wir machen es möglich!

Perfekte Ideen aus Meisterhand!

a l l e s  a u s  e i n e r  h a n d  

Eigene Badausstellung

Wir haben für unsere Kunden eigene Parkplätze vor Ort P
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1965-2015

50JAHRE

Fürther Freiheit 6, 90762 Fürth,  
Tel. 77 22 11, www.schnatzky.de

Lust auf Kaffee?
 

NEU
BEI UNS

den Sie ein.Wir la

PRAXIS FÜR NATURHEILKUNDE
Dorn/Breuss • Craniosakraltherapie  
Ernährungscouch

Steffi Dannhorn Heilpraktikerin
Alexanderstr. 32,  90762 Fürth
Tel. 0170/ 65 24 24 1
www.steffi  -dannhorn-heilpraktikerin.de

92,5 mm x 30 mm | Anzeige Januar 2019 | sw-multimedia.com | 21.12.18

Tel. 0911 - 32 38 28 28

Frisur &
Make up
Make up

FZ_Anz_Kollektiv_180314_45x63.indd   1 14.03.18   12:49

Verkauf: Do. + Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr

K-D Handels- und Pfandhaus GmbH
Industriestraße 15
90599 Dietenhofen
Tel. 09824 / 9 11 66

Neu im Sortiment:
Große Auswahl an Prym Artikeln
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Liebe Leserinnen und Leser,

In Deutschland ist die blaue Beere noch 

ziemlich unbekannt, doch eine Landwirt-

schafts-Familie aus dem Landkreis Fürth 

will das ändern: Auf ihrem Feld wächst 

die Haskap-Beere, die ursprünglich aus 

Sibirien kommt und nun auch in der EU 

zugelassen ist. Manche sprechen sogar 

von einer Super-Beere, weil sie reich an Vitaminen und Antioxidantien ist - 

in Japan schwört man schon seit den 1990er-Jahren auf Produkte aus der 

Frucht, die dort als lebensverlängernd gilt. In dieser Ausgabe gehen wir der 

Wunderbeere auf den Grund. Außerdem haben wir unter anderem auch 

wichtige Tipps für Radfahrer in dieser Ausgabe.

Ihre Redaktion

Das „Landkreis-Magazin“ erscheint alle 14 Tage. 

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Inhalt:  
Landratsamt Fürth, Pinderpark 2, 90513 Zirndorf.  

Redaktion: Roland Beck, Tel. 0911 692 05 00  

Anzeigenverwaltung: herbstkind Werbeagentur GmbH, 
Siemensstraße 3, 90766 Fürth, Tel. 0911 976 40 79-10, -55, -66 
E-Mail: lkm@herbstkind-wa.de 

Satz: herbstkind Werbeagentur GmbH 

Bilder: Landratsamt Fürth, Roland Beck

Anzeigenpreisliste ab 1.1.2019, Auflage 54.800, kostenlose Verteilung an die Haushalte im Landkreis Fürth.
Druck auf 70 g/m² Recycling Papier Charisma Silk. Für Druckfehler wird keine Gewähr übernommen.  

Für die nächste Ausgabe: 
Redaktionsschluss Amtsblatt: 01.07.2019
Anzeigen-Annahmeschluss: 01.07.2019

IMPRESSUM

LANDWIRTSCHAFT:

Super-Beere

Posten Sie Ihre Impressionen und Anregungen auf #landkreisfuerth
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Cadolzburg - Sie ist eine Mischung aus 
Heidel-, Brom- und Himbeere und wird 
in Japan schon seit mehr als 25 Jahren 
als Lebensmittel geschätzt. Seit De-
zember 2018 ist die Haskap-Beere in 
Deutschland im Rahmen einer EU-Ver-
ordnung als neuartiges Lebensmit-
tel zugelassen und wird mittlerweile 
auch im Landkreis Fürth erfolgreich 
von Familie Decker in Wachendorf an-
gebaut.

„Wir sind in ganz Deutschland die zweiten, 
die die Beere auf einem landwirtschaftli-
chen Betrieb anbauen und die ersten, die 
sie auch direkt vermarkten. In Ländern, in 
denen sie schon mehr verbreitet ist, gilt sie 
zudem als das neue Superfood”, sagte Mi-
chael Decker. Mit dem Anbau wurde vor vier 
Jahren begonnen.

Ergiebige Beere

Aus der Haskap-Beere stellt der Betrieb 
verschiedene Bio-Produkte her: Direktsaft, 

Sirup, Nektar, Essig, Fruchtaufstrich und 
Eis. Weitere sind in Planung. Natürlich sind 
auch die unverarbeiteten Beeren im eigenen 
Hofladen erhältlich. Der Online-Shop der Fa-
milie ist seit kurzer Zeit online. Der Biohof 
hat mit den Haskap-Beeren somit ein wei-
teres Standbein geschaffen. „Geerntet wird 
von Mai bis Juli”, erläuterte Michael Decker. 
Er hat sich den Namen „Haskapella” für sei-
ne Produkte als Marke schützen lassen.

Pionierarbeit zahlt sich aus

“Wir freuen uns, dass diese neue Beere be-
reits bei uns im Landkreis Fürth angebaut 
wird - und das mit so großem Erfolg”, freute 
sich Landrat Matthias Dießl. Familie Decker 
stehe für innovative Landwirtschaft. Bürger-
meister Bernd Obst begrüßte es, dass der 
Name der Marktgemeinde damit auch bun-
desweit durch Landwirtschafts-Pioniere ein 
weiteres Mal Beachtung finde. Er erinnerte 
an die Haselnuss-Plantage in Gonnersdorf, 
die ebenfalls als Versuch gestartet und nun 
fest etabliert sei. 

HASKAP-BEERE: 

WOHLSCHMECKENDES SUPERFOOD 
AUS WACHENDORF

Die Initiative „Gutes aus 
dem Fürther Land“  

besuchte den Biohof  
und erhielt von den  

Haskap-Pionieren zur 
jetzt bevorstehenden 

Erntezeit viele  
Informationen über die 

besondere Frucht. 

Fotos: Roland Beck
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Alleskönner Haskap-Beere

Wie Michael Decker erläuterte, ist die Beere sehr gesund. Sie ent-
hält viele Antioxidantien, sie ist pur genießbar und sogar sehr 
wohlschmeckend. Erwähnenswerte Inhaltsstoffe sind unter ande-
rem Vitamin C, A und E, Eisen, Magnesium, Phosphor und Kalzium. 
Die intensiv-blaue Farbe ist nach Angaben des Bundeszentrums für 
Ernährung auf den hohen Anthocyangehalt zurückzuführen. Auch 
optisch seien die Früchte interessant, da sie nicht rund, sondern 
länglich bis eckig geformt sind. Die Haskap-Beere kann pur, im  

Joghurt oder im Müsli gegessen werden. Die Früchte sind aber auch 
für die Verarbeitung zu Saft, Konfitüre, Relish, Kompott und Wein 
geeignet. Geerntet wird die Beere im Mai und Juni. 

Natur im Blick

Der Landrat erkundigte sich nach der Anbauweise. 
Hierzu sagte Michael Decker, dass ihm ein nach-

haltiger und verantwortungsvoller Umgang mit der Natur wichtig 
sei. So würden keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel 
oder mineralischen Dünger zum Einsatz kommen. Gerade die jünge-
re Generation schätze dieses nachhaltige Wirtschaften wieder sehr. 

Landrat Matthias Dießl wünschte Familie Decker weiterhin viel 
Erfolg mit dem Anbau und der Vermarktung des neuen „Super-
foods”. 

Weitere Informationen finden Sie auf   
#landkreisfuerth

Fotos: Roland Beck
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ROTARY???VERKEHR

INNOVATIONSBERATUNG
Die Innovationsberatung im Landratsamt Fürth mit dem Projektträger 
Bayern des bayerisschen Wirtschaftsministeriums bietet mittelständi-
schen Firmen kompetente Unterstützung zu folgenden Themen:
•  Finanzierungsmöglichkeiten, Venture Capital und Förderprogramme 

(Bayerische Technologieförderprogramme bzw. des Bundes)
•  Einsatz neuer Technologien, Suche nach Projektpartnern
•  Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft in der 

Region
•  Innovationsmanagement im Unternehmen etablieren und digitale 

Geschäftsprozesse einführen
•  Informationen zum Patientenschutz
•  Unterstützungsmöglichkeiten bei der Umsetzung neuer oder verbes-

serter Produkte

Innovationsberatung für mittelständische Firmen und Betriebe

Nehmen Sie als Unternehmen dieses Angebot direkt vor Ort wahr.  
Das maximal einstündige Beratungsgespräch mit Experten für Innova-
tionsförderung und -finanzierung, Technologietransfer und geistiges 
Eigentum ist kostenfrei.

Der nächste Beratungstermin ist am 08.07.2019 ab 15 Uhr.

Für den persönlichen Beratungstermin ist eine Anmeldung 
bei der Wirtschaftsförderung erforderlich: 
Tel. 0911 97 73–10 60 oder wirtschaft@lra-fue.bayern.de

Investition in Verkehrssicherheit:

Startschuss für die Orts-
durchfahrt Weitersdorf Fo
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Den offiziellen Startschuss zum Ausbau 
der Weitersdorfer Ortsdurchfahrt hat 
nun Landrat Matthias Dießl zusammen 
mit dem 1. Bürgermeister des Marktes 
Roßtal Johann Völkl und Vertretern der 
Kreistagsfraktionen gegeben.

„Ich freue mich, dass sich durch den Ausbau 
der Weitersdorfer Ortsdurchfahrt eine deutli-
che Verbesserung der Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer ergibt“, so Landrat Matthias 
Dießl mit Verweis darauf, dass neben dem 
nördlichen Gehweg mit einer durchschnittli-
chen Breite von 1,5 Metern auch zwei Bus-
haltestellen entsprechend der Anforderungen 
an die Barrierefreiheit (mit 16 cm Bordan-
schlag und Leiteinrichtung) entstehen.
Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die 
gemeindliche Kanalisation und die Wasserlei-
tung durch den Markt Roßtal bzw. durch den 

Zweckverband erneuert. Der Bürgermeister 
wies drauf hin, dass sich damit auch die Ge-
meinde mit hohen Kosten an dem Straßen-
bau beteiligt. 

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt wird in zwei 
Abschnitten erfolgen, um die Erreichbarkeit 
von Weitersdorf zu gewährleisten. Eine Um-
setzung der gesamten Maßnahme wäre in ei-
ner Bausaison voraussichtlich nicht machbar 
gewesen.
Christoph Eichler vom Staatlichen Bauamt 
umriss das Vorhaben: Die aktuelle Maßnah-
me umfasst demnach den Bereich zwischen 
Waldstraße und Eichelgraben. Sie wurde mit 
einem Kostenvolumen von rund 1,06 Mil-
lionen Euro an die Firma Hans Hirschmann 
KG aus Treuchtlingen vergeben. Die Fertig-
stellung des Bauabschnittes ist für Ende De-
zember 2019 geplant. Während der Baumaß-

nahme ist die Straße von der Einmündung 
Waldstraße bis zur Einmündung Eichelgraben 
für den Gesamtverkehr gesperrt.
Die ausgeschilderte Umleitung für den über-
örtlichen Kraftfahrzeugverkehr führt über An-
wanden – Großweismannsdorf – Roßtal und 
umgekehrt.

Die Zufahrt von Eiben- und Forststraße auf 
die Weitersdorfer Hauptstraße (FÜ 22) ist 
während der Bauzeit nicht möglich. Die An-
lieger der Eibenstraße können über Westring 
und Eichelgraben in Richtung Weitersdorf ab-
fahren. Die Anlieger der Forststraße können 
über Baumgarten- und Waldstraße in Rich-
tung Roßtal abfahren. 
Für Fußgänger und Radfahrer steht eine Um-
leitungsstrecke über die Unterführung des 
Bahnhofs Roßtal zur Verfügung. Diese ist 
ebenfalls ausgeschildert. n
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„Sie sind das Gesicht des Handwerks in unserer Region“, 
lobte Thomas Pirner. Der Präsident der Handwerkskammer 
für Mittelfranken überreichte im historischen Sitzungssaal 
des Fürther Rathauses zehn erfahrenen Kollegen und zwei 
Kolleginnen aus sechs Gewerken den Goldenen Meister-
brief für ihre 35-jährige erfolgreiche Meistertätigkeit.
 
-  Fleischermeister Werner Zeitinger eröffnete 1986 seinen Betrieb 

in Roßtal. Der Fan italienischer Genüsse begeistert Kunden auch mit 
Kreationen wie „Spanferkel mediterraner Art“.

-  Friseurmeisterin Waltraud Popp führt in fünfter Generation ei-

Ehrung der Gold-Meister in Fürth
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KREISHANDWERKERSCHAFT:

Zwölf Gold-Meister

„Digitale Bildungsregion“:

Einladung zur Auftaktveranstaltung

BILDUNG

WIRTSCHAFT

nen fast 100 Jahre alten Familienbetrieb in Stein, der mehrfach für 
seine Ausbildungsleistung geehrt wurde. 

-  Maler- und Lackierermeister Wolfgang Heinicke hat seinen 
Betrieb in Weiherhof und ist seit 32 Jahren Innungsmitglied. Sechs 
Jahre lang war er Lehrlingswart und verantwortlicher Prüfungsmeister 
für Nachwuchsmaler.

-  Fahrzeuglackierermeister Michael Zumpe führt seit 1993 in 
vierter Generation seinen in Zirndorf ansässigen, vor 120 Jahre 
gegründeten Familienbetrieb – eine der ältesten Autolackierereien 
Deutschlands.  n

Der Landkreis Fürth hat sich bereits im 
Jahr 2017 das Qualitätssiegel der Bil-
dungsregion in Bayern erworben, das 
vom damaligen Bayerischen Staats-
minister für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Herrn Dr. Ludwig 
Spänle, übergeben wurde.

Nun steht der nächste logische Schritt in 
Aussicht. Der Landkreis Fürth bereitet 
sich darauf vor, sich zur „Digitalen Bil-

dungsregion“ weiterzuentwickeln.

Die vier Handlungsfelder, die eine digitale 
Bildungsregion ausmachen sind die gemein-
same Gestaltung der Digitalisierung, die Ent-
wicklung einer modernen IT-Landschaft, die 
Vermittlung von Medienkompetenz sowie 
natürlich der Wandel der Wirtschaft zur Wirt-
schaft 4.0. Um diese Handlungsfelder - und 
wie sie im Landkreis umgesetzt werden - nä-
her kennen und verstehen zu lernen und In-
formationen über das Bildungssiegel und die 
damit verbundenen Aufgaben zu erhalten, 
sind alle Interessierten eingeladen, als aktive 
Mitgestalter an der Auftaktveranstaltung teil-
zunehmen. 

Sie findet statt am 01.07.2019, in der 
Zeit von 17.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
im Foyer des Landratsamtes Fürth, Im 
Pinderpark 2, 90513 Zirndorf.

Folgende Projekte und Projektpartner präsen-
tieren sich:
Jugendamt bzw. Medienzentrum Parabol:
•  Information über den Auftrag und das 

Arbeitsfeld der Komm. Jugendarbeit, ein-
schließlich der digitalen Jugendarbeit 

•  Einblick in die (Lern-)Möglichkeiten und Po-
tenziale aktueller Videospiele 

•  Auffrischung der Videospielerfahrungen aus 
der eigenen Jugend 

•  Präsentation der Ergebnisse des Kinder- und 
Jugendfotopreises 2018

•  Eine Möglichkeit, virtuelle Realität selbst zu 
erleben und zu erfahren  

•  Eine Präsentation, wie aktive Medienarbeit 
mit Kindern gestaltet werden kann und 
wie man sie anwendet: die „Trickbox“ für 
Stop-Motion-Filme wird vorgestellt

Staatliche Schulämter:
•  Programmieren Sie selbst kleine Minirobo-

ter, die Schülern zum Einstieg in die Infor-
matik dienen

•  Erfahren Sie, wie Schulen Medienkonzep-
te gestalten und mit Leben füllen

•  Erleben Sie, wie Grundschulen und Mittel-
schulen Tablets, Apps und andere digitale 
Werkzeuge im Unterricht nutzen

•  Informieren Sie sich über das Unter-
richtskonzept „unterricht3.0“, das mit 
digitaler Unterstützung die Selbstorgani-
sation, Eigenverantwortlichkeit, Persona-
lisierung und Kollaboration im Unterricht 
fördert

•  Erhalten Sie interessante Informationen 
über die Tätigkeiten des Koordinators 
Digitale Bildung an den Staatlichen Schu-
lämtern in der Stadt und im Landkreis 
Fürth.

Um den digitalen Wandel im Landkreis Fürth 
erfolgreich gestalten zu können, bedarf es 
der Zusammenarbeit der unterschiedlichs-
ten Bildungsakteure. 

Das Format (CSC – „Come, See, Create“) 
der Veranstaltung erlaubt allen Teilneh-
mern, sich zu beteiligen und eigene Gedan-
ken oder Ideen für Projekte festzuhalten 
und einzubringen. n
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Aktionspaket
100 Jahre 

Hacker Büromöbel
Steh-/Sitztisch

Gr. 160 x 80 x 72 – 119 cm
verschiedene Dekore möglich

Schublade unter Platte
Ergonomischer Bürodrehstuhl
Anlieferung zerlegt frei Haus

SONDERPREIS 969 EURO

Feuchte Mauern?
Abfallender Verputz?
Schimmel? Salpeter?

Trockene Wände mit dem bjk-Dicht-System  
ohne Aufgraben. Auch für Häuser ohne Keller.

Beratung vor Ort? Einfach anrufen bei:
bautenschutz katz GmbH  0 91 22 / 79 88-0

Ringstraße 51 · 91126 Rednitzhembach
www.bautenschutz-katz.de

Alexander Schramm
09101-5470

Mühlsteig 26  *  90579 Langenzenn  *  www.kuechen-schramm.de  *  info@kuechen-schramm.de  *  Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

Küchengalerie & Innenausbau Alexander Schramm 

R+S Hausbau    Bucher Str. 3a    90522 Oberasbach    0911-69 72 26    www.rs-hausbau.de

  
    

Terrassendach

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

und baut Stress ab

09101 - 7552
Einfach

anrufen

Golfspielen hält Sie fit

auf zum Schnuppergolf!
www.golfanlage-puschendorf.de

Forstweg 2
90617 Puschendorf
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EHRENAMT

Um das ehrenamtliche Engagement sei-
ner Bürgerinnen und Bürger zu würdi-
gen, gibt es im Landkreis Fürth die fol-
genden Auszeichnungen:

Junger Held
•  Verleihung an Jugendliche und junge Er-

wachsene bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres, die für einen Verein, einen 
Verband oder eine Institution, deren Tätig-
keitsfeld im Landkreis Fürth liegt, ein au-
ßergewöhnliches ehrenamtliches Engage-
ment zeigen

•  vorschlagsberechtigt: Kreisräte, Bürgermeis-
ter, Mitglieder des Jugendhilfe ausschusses

• eine Auszeichnung pro Jahr
•  Auszeichnung in Form eines Pokals mit Ur-

kunde und einer Prämie in Höhe von 500 
Euro zugunsten des ehrenamtlichen Wirkens

Stiller Held
•    Bürger, die für einen Verein, einen Verband 

oder eine Institution, deren Tätigkeitsfeld im 
Landkreis Fürth liegt, eine langjährige eh-

WÜRDIGUNG DES EHRENAMTES:

Jetzt Vorschläge einreichen
renamtliche Tätigkeit ausführen ohne dafür 
gewählt zu sein oder eine Leitungs- bzw. 
Führungsfunktion innezuhaben

•  vorschlagsberechtigt: Kreisräte und Bürger-
meister

• eine Auszeichnung pro Jahr
•  Auszeichnung in Form eines Pokals mit Ur-

kunde und einer Prämie in Höhe von 500 
Euro zugunsten des ehrenamtlichen Wirkens

Ehrennadel
•  Bronze: Bürger/in für einen Verein, einen 

Verband oder eine Institution, deren Tätig-
keitsfeld im Landkreis Fürth liegt, seit min-
destens 20 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Silber: Bürger/in für einen Verein, einen Ver-
band oder eine Institution, deren Tätigkeits-
feld im Landkreis Fürth liegt, seit mindestens 
30 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Gold: Bürger/in für einen Verein, einen Ver-
band oder eine Institution, deren Tätigkeits-
feld im Landkreis Fürth liegt, seit mindestens 
40 Jahren ehrenamtlich tätig

•  Ehrenamtliche Tätigkeit kann bei allen Klas-

sifizierungen auch in verschiedenen Verei-
nen, Verbänden und Institutionen geleistet 
worden sein. Vorrangig in Frage kommen 
Personen, die gewählte Positionen in einem 
Leitungs- bzw. Führungsstab innehaben 
bzw. aktiv in einem Verein tätig sind.

• Auszeichnung in Form einer Ehrennadel 
• maximal 50 Auszeichnungen pro Jahr
•  vorschlagsberechtigt: alle Bürgerinnen und 

Bürger aus dem Landkreis Fürth

Die Vorschläge nimmt das Büro des 
Landrats bis zum 12.07.2019 entge-
gen (Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf). 
Bitte schriftlich einreichen. Folgende 
Angaben sind erforderlich: Vor- und 
Familienname, Geburtstag, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Beruf zum Zeit-
punkt des Vorschlags und Anschrift; 
eine ausführliche Begründung des 
Vorschlags sowie Angaben über bisher 
erhaltene Auszeichnungen, Titel und 
Ehrenstellungen.

GRÜNDERTELEFON 

Wer erfolgreich in die berufliche 
Selbstständigkeit starten will, sollte 
sich gut informieren. Die Gründeriniti-
ative Fürth bietet daher am 8. Juli 2019 
von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Exper-
ten-Telefonforum rund um Existenz-
gründung und Finanzierung an.

Worauf sollte man besonders  
achten? 

Hilfestellungen und Auskünfte zu Fragen 
rund um die Geschäftsidee, die Planung 

der Existenzgründung und den ersten 
Schritte in die Selbstständigkeit geben 
Walter Gieler, Wirtschaftsförderer des 
Landkreises Fürth, Alexander Reinfelder 
von der IHK Nürnberg für Mittelfranken 
und Erich Eidenschink vom Amt für  
Wirtschaft und Stadtentwicklung der  
Stadt Fürth Auskunft.

Für alle, die schon einen Schritt weiter 
sind, geben Vertreter der regionalen Ge-
schäftsbanken anonym eine Einschätzung 
zur Finanzierung und ob man mit Krediten 

rechnen kann. Uwe Franz, VR meine Bank 
eG und Cornelia Kraus von der HypoVer-
einsbank beraten zum Thema Finanzierung 
und Förderprogramme.

Alle Experten erreichen Sie am 8. Juli  
unter 0911 78079013.

Mehr Informationen auf  
www.facebook.com/gruender- 
initiativefuerth und unter  
www.grif.de.

Telefonische Beratung durch 
Gründerexperten am 8. Juli 2019
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Klassische Haarstyling-
Pro duk te. Pomaden, 
Brillantine, Frisiercremes 
und Hair Tonics - original 
aus den USA, England, 
Austra lien - chemiefrei 
- ohne Tierversuche - in 
klassischen Blechdosen - 
mit Düften die wir noch 
von unseren Großvätern 
in Erinnerung haben.

Gustavstraße 28,  Fürth  
Tel. 0911 - 93  89  96  16
posta@dongiuseppe.de

DG_Anz_StadtZeitung1516_94x31_druck.indd   1 10.09.15   22:49

GRATIS
Schutzhaube

STRANDKORB 
„TREND45 WALNUT“
versch. Ausführungen & Stoffmuster

799,-

GASGRILL 
„ROGUE 425-2“
schwarz, bis zu 15,45 kW auf 
4 Brennern, 130 x 64 x 121 cm, 
64 kg, inkl. Lieferung*

Gartenwelt Dauchenbeck e.K. · Inhaberin: Monika Dauchenbeck · Mainstraße 40 · 90768 Fürth-Atzenhof
Gartenwelt Dauchenbeck GmbH & Co. KG · Inhaber: Christina Dauchenbeck & Mirja Dauchenbeck-Barth

Am Jakobsweg 15 (Hofäckerweg) · 90547 Stein-Oberweihersbuch
Telefon: 09 11 / 9 77 22 - 0 · Mo. – Fr. 8.30 – 19.00 Uhr · Sa. 8.00 – 17.00 Uhr · www.gartenwelt-dauchenbeck.de

*bis Zone 3
Werbeangebote gelten ab sofort – 

solange Vorrat reicht. 
Abbildungen ähnlich. Irrtümer vorbehalten.

URLAUB
ZUHAUSE

Ihr Fachhändler
in der Region mit 

großer Ausstellung
in der Region mit 

großer Ausstellung

inkl.
LIEFERUNG*

ab

799,-

FACHMANN
nötig? -

Gerberstraße 21
91452    Wilhermsdorf
Fon: 0 91 02 - 999 58 - 0
Fax: 0 91 02 - 999 58 29

˃ Kunststofffenster
˃ Rollläden
˃ Haustüren
˃ Markisen
˃ Insektenschutzgitter

Mo. - Fr. 8 - 17.30 Uhr / Sa. 10 - 13 Uhr / So. 13 - 16 Uhr kein Verkauf
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eHILFE
FRAGEN!

Welchen Wert 
hat Ihre 
Immobilie?

Jetzt den Immobilienwert direkt 
online oder zusammen mit 
Ihrem Berater ermitteln. Ganz 
einfach mit dem S-ImmoPreisfi nder 
der Sparkasse. Kostenlos und 
unverbindlich.

www.sparkasse-fuerth.de/
preisfi nder

� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.

Wenn´s um Geld geht

statt

statt

statt

statt

statt

statt

Keine Lust auf Stau und Stress? Urlaub zuHause hat Vorteile!Keine Lust auf Stau und Stress? Urlaub zuHause hat Vorteile!
Im Urlaub tun wir meistens das, was wir uns im Alltag gar 
nicht trauen: nämlich nichts! Wer also zuhause Urlaub 
macht, kann den Tag genauso gut ohne ein schlechtes 
Gewissen verbringen. Lassen Sie es sich gut gehen, früh-
stücken Sie lange, legen Sie sich mit einem Buch ins Bett, 
gehen Sie eine Runde spazieren, sonnen Sie sich am Balkon 
oder im Garten und schlemmen Sie nach Lust und Laune. 
Natürlich heißt das nicht, dass man im Urlaub gar nichts 
tun sollte. Bereiten Sie doch sich und Ihren Freunden eine 
Freude mit einem kleinen Fest und genießen Sie die erntefri-
schen Köstlichkeiten, die gerade der Monat August zu bieten 
hat. Ob leckere Beerenkuchen, frisch gepresste Säfte oder 
sonnengereifte Tomaten und Gurken. Wer gerne kocht, kann 
sich so richtig Zeit nehmen, um ein tolles Menü zu zaubern. 
Oder nutzen Sie die schönen Sommertage für eine Wande-
rung, Baden am See oder für eine kleine Radttour ins Grüne 
mit einem kleinen Picknick. Wer schon immer eine gewisse 
Serie schauen wollte, kann den Tag damit verbringen, genau 
dies vor dem Fernseher zu tun. Wie der perfekte Chillout-Tag 
aussieht, das kann jeder für sich selbst entscheiden!

Urlaub zuhause!
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Anzeige 1/8 quer, 
92,5 x 62,5 mm, 4-farbig

234 €
198 €

Anzeige 1/16 quer, 92,5 x 30 mm, 4-farbig

117 €98 €
Anzeige 1/32, 
44 x 30 mm, 

4-farbig

65 €
55 €

Anzeige 1/4 hoch, 
92,5 x 130 mm, 4-farbig

455 €
385 €

Anzeige 1/4 quer, 
92,5 x 130 mm, 4-farbig

455 €
385 €

Anzeige 1/4 hoch, 
92,5 x 130 mm, 4-farbig

455 €
385 €

Gerne möchten wir Sie auch auf unseren Sonderteil

URLAUB ZUHAUSE
am 24. Juli hinweisen.

Im Sonderteil gebuchte 
Anzeigen erhalten attraktive 20% Rabatt 
Ihre Anzeige erscheint auf einer besonders  
stilvoll gestalteten Doppelseite und wird so  
für den Leser aufmerksamkeitsstark und  
werbewirksam in Szene gesetzt.

Anzeigenannahme: Tel. 976 40 79-10, -55, -66 
lkm@herbstkind-wa.de

(Rabatt gilt nicht für bereits gebuchte Anzeigen)
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SENIOREN
Landkreismesse unter neuem Namen

„LebensFroh mit 60plus“ 
Auch in diesem Jahr wird die über die 
Landkreisgrenzen hinaus beliebte und 
erfolgreiche Seniorenmesse wieder mit-
ten im FORUM Stein stattfinden.

Über 60 Aussteller werden sich am Sams-
tag, 16.11.2019 im FORUM Stein prä-
sentieren. Alle, die sich über Angebote 

für ältere Menschen informieren möchten sind 
herzlich willkommen. 

Die Messe richtet sich aber nicht nur an äl-
tere Bürgerinnen und Bürger, sondern auch 
an pflegende Angehörige und Familien so-
wie künftige „Jung-Senioren“. Während der 
Messe sind die Geschäfte des FORUM Stein 
durchgehend geöffnet und warten an diesem 
Tag mit besonderen Angeboten auf. 

Wichtige Informationen
Wie in den letzten Jahren gibt es Vorträ-
ge zu den verschiedensten Themen wie z.B. 
„Rückschmerzen verstehen und behandeln,“ 
„schneller mobil nach einer Knie- und Hüft-
gelenkoperation“ sowie Informationen zu den 
Themen „Sicherheit in Haus und Wohnung – 
Präventionsmaßnahmen gegen Einbruch und 
Diebstahl, Erbrecht/ digitales Erbe u.v.m.

Mitmachen erwünscht
Zahlreiche Mitmachangebote wie beispiels-
weise das Sammeln von Erfahrungen mit dem 
Geriatrischen Trainingsanzug, Smovey-Übun-
gen oder Rollator-Training werden angeboten. 
Für Entertainment sorgen die Steiner-Schloss-
geister. 

Der Eintritt und die An- und Abreise mit den 
Sonderbuslinien aus dem Landkreis ist kosten-
los. Die Buslinien und die einzelnen Aussteller 
werden in den nächsten  Landkreis-Magazi-
nen veröffentlicht. 

Die Eröffnung findet um 10 Uhr mit Landrat 
Matthias Dießl und dem 1. Bürgermeister Kurt 
Krömer statt.

Weitere Infos unter  
www.landkreis-fuerth.de. n

Unser Programm:
11:00 Uhr – „Steiner Schlossgeister“ 
12:00 Uhr – Smovey-Training
13:00 Uhr – Seniorentanz
14:00 Uhr – Sitzgymnastik 

Fortlaufend:
 – Rollator-Training und Beratung
 –  Alterserfahrungen sammeln mit dem geri-

atrischen Trainingsanzug GERT am Stand 
der Realschule Zirndorf

 – Schulungen am Defibrillator
 – Fahrradsimulator am Stand der Polizei

Vorträge:
FORUM Stein  
11:00 Uhr –   2. Blick– Trickbetrug zum 

Nachteil von Senioren, Werner 
Gloss PHK (Polizeipräsidium, 
Nürnberg) 

12:00 Uhr –  Gartenberatung für Senioren, 
Lars Frenzke (Kreisfachberater 
für Gartenkultur und Landes-
pflege, Landratsamt Fürth)

13:00 Uhr –  Selbstbestimmt Wohnen  
im Alter, Informationen zum  
altersgerechten Umbau,  
Tipps aus der Praxis, Agathe 
Kopp-Büeler (Architektin/
Wohnraumberaterin)

14:00 Uhr –  Vermögen weitergeben, 
Planen Sie rechtzeitig, 
Sparkasse Fürth

15:00 Uhr –  Sicherheit in Haus und 
Wohnung, Präventionsmaß-
nahmen gegen Einbruch und 
Diebstahl,  Thomas Anger-
meyer (Kriminalpolizeiinspek-
tion Fürth)

Spectrum Stein
11:00 Uhr –   Das Betreuungsrecht und 

Möglichkeiten der Vorsorge, 
Sven Nölting (Betreuungsstel-
le Landratsamt Fürth)

12:00 Uhr –  Rückenschmerzen verstehen 
und behandeln, Dr. med. Klaus 
Schnake, Chefarzt (Schön 
Klinik Nürnberg Fürth, Zentrum 
für Wirbelsäulentherapie)

 –  Schneller mobil nach Knie- und 
Hüftgelenks-OP, Ganzheitliches 
Therapiekonzept, Dr. med. 
Jürgen Esper, Chefarzt (Schön 
Klinik Nürnberg Fürth)

13:00 Uhr –  Erbrecht / Digitales Erbe  
Rechtsanwalt Dirk Goldenstein

14:00 Uhr –  Letzte Hilfe Kurs – Vorstellung 
der Hospiz- und Palliativver-
sorgung im Landkreis Fürth,  
Dr. Roland Hanke,  Angelika 
Hecht (HPVN Region Fürth)

15:00 Uhr –  Sturzprophylaxe, Edda Wagner
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FAHRRADFREUNDLICHER LANDKREIS:

So bin ich als Radler sicher unterwegs

SICHERHEIT

Für viele Menschen ist das Fahrrad längst ein wichtigstes Ver-
kehrsmittel. Radfahren ist unkompliziert, schnell, günstig und 
nachhaltig, es besitzt dazu einen großen Freizeitwert. 

Der Landkreis Fürth ist fahrradfreundlicher Landkreis. Jetzt in den 
Sommermonaten sind wieder besonders viele Menschen mit dem 
Rad unterwegs. Im Landkreismagazin erfahren Sie in dieser und den 

nächsten Ausgaben Wissenswertes rund ums Fahrrad und das Radfahren.

Wann muss man den Radweg benutzen, wann darf man nebeneinander 
fahren und was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält? Eine 
kurze Auffrischung der Verkehrsregeln für Radfahrer:

Auf der Straße fahren  
Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der Fahrbahn oder 
Radverkehrsanlagen wählen. Einfach auf der Straße zu fahren, ist aber 
nicht immer erlaubt: Radwege und Radfahrstreifen, die mit einem durch-
gezogenen Breitstrich und den runden blauen Schildern mit einem stili-
sierten Fahrrad gekennzeichnet sind, müssen benutzt werden. Es sei denn, 
der Weg ist objektiv nicht befahrbar – das gilt, wenn er beispielsweise von 
geparkten Autos oder mit Müllcontainern zugestellt ist.

Diese Radwege sind benutzungspflichtig:

WAS SIE TUN KÖNNEN...

Wir sind fahrradfreundlich!

Der Landkreis Fürth ist seit 2016 zertifizierter fahrradfreundlicher Land-
kreis. Gemeinsam mit unseren 14 Kommunen leisten wir einen Beitrag 
zur Verbesserung der Radinfrastruktur und Fahrrad-Freizeitangebote. 

  Stetiger Ausbau der Infrastruktur: neue Fahrradwege für attraktive 
und sichere Verbindungen, bestens beschilderte Radwege und 
Fahrradabstellanlagen, gute Vernetzung von Bike & Ride, Aufbau 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

  Mitgliedschaft bei der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen) seit 2012

  Aktionen wie „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“

  Verschiedene Radaktionstage, wie z.B. das jährlich stattfindende 
„Familienspiel“

  Meldeplattform „RADar!“

  Tourismusprojekte wie der „ErlebnisRadweg Hohenzollern“

  Radkarten und Broschüren

  Ansprechpartner, z.B. für Unternehmen, Touristen

Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr 
Zeit für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren 
werden erst gar nicht entstehen!

FahrradFreundlicher 
landkreis Fürth

Sicher unterwegs

  Zeigen Sie Richtungswechsel deutlich mit einem Handzeichen 
an und sehen Sie sich um, bevor Sie abbiegen.

  Beachten Sie den toten Winkel bei motorisierten Verkehrsteil-
nehmern.

  Achten Sie bei parkenden PKW’s auf Autotüren, die geöffnet 
werden könnten.

  Verzichten Sie auf Alkohol, Kopfhörer und Mobiltelefon. 
Auch, wenn Kopfhörer oder Freisprechanlagen erlaubt sind, wird 
die Wahrnehmbarkeit des Straßenverkehrs minimiert. Bereits bei 
0,3 Promille machen Sie sich bei Ausfallerscheinungen strafbar. 
Die Bedienung des Mobiltelefons ist nicht erlaubt.

  Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit 
für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren werden erst gar 
nicht entstehen!

  Lassen Sie sich hören: In vielen Situationen kann Klingeln 
Situationen entschärfen und Gefahren vermeiden.

  Achten Sie auf Ihre Sichtbarkeit: Licht in Dämmerung und 
Dunkelheit, helle Kleidung, Reflektoren

  Auch wenn das Tragen keine Pflicht ist: ein Helm kann schwere 
Kopfverletzungen verhindern (Prüfsiegel Europanorm DIN EN 
1078 (CE)).

Reflektoren/ 
Weißbandstreifen

2 Rückstrahler  
je Pedal

Rücklicht & 
roter Reflektor

Vorderlicht 
& weißer 
Reflektor

gute Bremsen

Helm

helle, auffällige 
Kleidung

MITEINANdER UNTERWEgS
  Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der 

Fahrbahn oder Radverkehrsanlagen wählen.

  Diese Radwege sind jedoch benutzungspflichtig:

  Radfahrstreifen und Schutzstreifen müssen ebenfalls 
benutzt werden:

  Ausnahmen sind immer gekennzeichnet. Dennoch ist hier 
als Radler besondere Rücksicht geboten:

Radweg

Schutzstreifen

  Parken verboten, Halten bis  
3 Min. erlaubt

  Befahrung durch KFZ-Verkehr 
nur in Ausnahmen zulässig

Zusatzzeichen: Fahrrad frei / Radfahrer 
im Gegenverkehr

  Nur dort wo Zusatzschilder es anzei-
gen, gelten Ausnahmen für Radfahrer.

  Radler dürfen in immer mehr 
Einbahnstraßen entgegen der KFZ-
Fahrtrichtung fahren. Erlaubt ist dies 
in allen Einbahnstraßen mit diesen 
Zusatzzeichen.

Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Radfahrstreifen

  Breiter als Schutzstreifen
  Parken und Halten verboten
  Befahrung durch KFZ-Verkehr nicht 

erlaubt

Fahrradstraße

  Fahrradstraßen sind dem 
Radverkehr vorbehalten, KFZ-
Verkehr nur bei Zusatzbeschil-
derung zulässig

  Zulässige Höchstgeschwindig-
keit für alle: 30 km/h

  Rechtsfahrgebot weiterhin 
gültig

  Radler dürfen nebeneinander 
fahen

Getrennter
Geh- und Radweg

Fahrradstraße

indirekt

direkt

  Hier müssen Radfahrer absteigen: Fußgängerüberwege 
wie Zebrastreifen und Fußgängerampeln

  Sicherheitsabstand: 1,5 m

  Überholen und Abbiegen:

 

   Fahren auf dem Gehweg:
 Verpflichtend für Kinder bis 7 Jahren 
 Angebot für Kinder von 8 bis 9 Jahren 
 Nicht erlaubt für alle anderen, auch wenn Sie ein Kind begleiten

  Fahren im geschlossenen Verbund:
  Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden,  

wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.

Rechts überholen

  Stehen mehrere Fahrzeuge 
hintereinander, z.B. an einer 
roten Ampel, dürfen Radfahrer 
rechts vorbeifahren.

  Radfahrer müssen dabei 
besonders vorsichtig, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit 
sowie genügend Raum fahren.

Links abbiegen

  Radfahrer dürfen direkt oder 
indirekt abbiegen.

  Für das direkte Linksabbiegen 
dürfen Radfahrer vorzeitig evtl. 
vorhandene Radverkehrsanlagen 
verlassen, um sich auf der Links-
abbiegerspur des KFZ-Verkehrs 
einzuordnen.

WAS SIE TUN KONNEN...
  Verständnis füreinander aufbringen und die Perspektive  

wechseln

  Besonders Rücksicht auf Kinder und alte Menschen nehmen

  Vorrausschauend und eindeutig fahren 

  Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen

  Informieren, Erfahrungen und Wissen austauschen

WAS SIE TUN KÖNNEN...

Wir sind fahrradfreundlich!

Der Landkreis Fürth ist seit 2016 zertifizierter fahrradfreundlicher Land-
kreis. Gemeinsam mit unseren 14 Kommunen leisten wir einen Beitrag 
zur Verbesserung der Radinfrastruktur und Fahrrad-Freizeitangebote. 

  Stetiger Ausbau der Infrastruktur: neue Fahrradwege für attraktive 
und sichere Verbindungen, bestens beschilderte Radwege und 
Fahrradabstellanlagen, gute Vernetzung von Bike & Ride, Aufbau 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

  Mitgliedschaft bei der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen) seit 2012

  Aktionen wie „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“

  Verschiedene Radaktionstage, wie z.B. das jährlich stattfindende 
„Familienspiel“

  Meldeplattform „RADar!“

  Tourismusprojekte wie der „ErlebnisRadweg Hohenzollern“

  Radkarten und Broschüren

  Ansprechpartner, z.B. für Unternehmen, Touristen

Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr 
Zeit für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren 
werden erst gar nicht entstehen!
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  Zeigen Sie Richtungswechsel deutlich mit einem Handzeichen 
an und sehen Sie sich um, bevor Sie abbiegen.

  Beachten Sie den toten Winkel bei motorisierten Verkehrsteil-
nehmern.

  Achten Sie bei parkenden PKW’s auf Autotüren, die geöffnet 
werden könnten.
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Auch, wenn Kopfhörer oder Freisprechanlagen erlaubt sind, wird 
die Wahrnehmbarkeit des Straßenverkehrs minimiert. Bereits bei 
0,3 Promille machen Sie sich bei Ausfallerscheinungen strafbar. 
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  Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit 
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Dunkelheit, helle Kleidung, Reflektoren

  Auch wenn das Tragen keine Pflicht ist: ein Helm kann schwere 
Kopfverletzungen verhindern (Prüfsiegel Europanorm DIN EN 
1078 (CE)).

Reflektoren/ 
Weißbandstreifen

2 Rückstrahler  
je Pedal

Rücklicht & 
roter Reflektor

Vorderlicht 
& weißer 
Reflektor

gute Bremsen

Helm

helle, auffällige 
Kleidung

MITEINANdER UNTERWEgS
  Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der 

Fahrbahn oder Radverkehrsanlagen wählen.

  Diese Radwege sind jedoch benutzungspflichtig:

  Radfahrstreifen und Schutzstreifen müssen ebenfalls 
benutzt werden:

  Ausnahmen sind immer gekennzeichnet. Dennoch ist hier 
als Radler besondere Rücksicht geboten:

Radweg

Schutzstreifen

  Parken verboten, Halten bis  
3 Min. erlaubt

  Befahrung durch KFZ-Verkehr 
nur in Ausnahmen zulässig

Zusatzzeichen: Fahrrad frei / Radfahrer 
im Gegenverkehr

  Nur dort wo Zusatzschilder es anzei-
gen, gelten Ausnahmen für Radfahrer.

  Radler dürfen in immer mehr 
Einbahnstraßen entgegen der KFZ-
Fahrtrichtung fahren. Erlaubt ist dies 
in allen Einbahnstraßen mit diesen 
Zusatzzeichen.

Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Radfahrstreifen

  Breiter als Schutzstreifen
  Parken und Halten verboten
  Befahrung durch KFZ-Verkehr nicht 

erlaubt

Fahrradstraße

  Fahrradstraßen sind dem 
Radverkehr vorbehalten, KFZ-
Verkehr nur bei Zusatzbeschil-
derung zulässig

  Zulässige Höchstgeschwindig-
keit für alle: 30 km/h

  Rechtsfahrgebot weiterhin 
gültig

  Radler dürfen nebeneinander 
fahen

Getrennter
Geh- und Radweg

Fahrradstraße

indirekt

direkt

  Hier müssen Radfahrer absteigen: Fußgängerüberwege 
wie Zebrastreifen und Fußgängerampeln

  Sicherheitsabstand: 1,5 m

  Überholen und Abbiegen:

 

   Fahren auf dem Gehweg:
 Verpflichtend für Kinder bis 7 Jahren 
 Angebot für Kinder von 8 bis 9 Jahren 
 Nicht erlaubt für alle anderen, auch wenn Sie ein Kind begleiten

  Fahren im geschlossenen Verbund:
  Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden,  

wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.

Rechts überholen

  Stehen mehrere Fahrzeuge 
hintereinander, z.B. an einer 
roten Ampel, dürfen Radfahrer 
rechts vorbeifahren.

  Radfahrer müssen dabei 
besonders vorsichtig, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit 
sowie genügend Raum fahren.

Links abbiegen

  Radfahrer dürfen direkt oder 
indirekt abbiegen.

  Für das direkte Linksabbiegen 
dürfen Radfahrer vorzeitig evtl. 
vorhandene Radverkehrsanlagen 
verlassen, um sich auf der Links-
abbiegerspur des KFZ-Verkehrs 
einzuordnen.

WAS SIE TUN KONNEN...
  Verständnis füreinander aufbringen und die Perspektive  

wechseln

  Besonders Rücksicht auf Kinder und alte Menschen nehmen

  Vorrausschauend und eindeutig fahren 

  Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen

  Informieren, Erfahrungen und Wissen austauschen

WAS SIE TUN KÖNNEN...

Wir sind fahrradfreundlich!

Der Landkreis Fürth ist seit 2016 zertifizierter fahrradfreundlicher Land-
kreis. Gemeinsam mit unseren 14 Kommunen leisten wir einen Beitrag 
zur Verbesserung der Radinfrastruktur und Fahrrad-Freizeitangebote. 

  Stetiger Ausbau der Infrastruktur: neue Fahrradwege für attraktive 
und sichere Verbindungen, bestens beschilderte Radwege und 
Fahrradabstellanlagen, gute Vernetzung von Bike & Ride, Aufbau 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

  Mitgliedschaft bei der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen) seit 2012

  Aktionen wie „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“

  Verschiedene Radaktionstage, wie z.B. das jährlich stattfindende 
„Familienspiel“

  Meldeplattform „RADar!“

  Tourismusprojekte wie der „ErlebnisRadweg Hohenzollern“

  Radkarten und Broschüren

  Ansprechpartner, z.B. für Unternehmen, Touristen

Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr 
Zeit für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren 
werden erst gar nicht entstehen!

FahrradFreundlicher 
landkreis Fürth

Sicher unterwegs

  Zeigen Sie Richtungswechsel deutlich mit einem Handzeichen 
an und sehen Sie sich um, bevor Sie abbiegen.

  Beachten Sie den toten Winkel bei motorisierten Verkehrsteil-
nehmern.

  Achten Sie bei parkenden PKW’s auf Autotüren, die geöffnet 
werden könnten.

  Verzichten Sie auf Alkohol, Kopfhörer und Mobiltelefon. 
Auch, wenn Kopfhörer oder Freisprechanlagen erlaubt sind, wird 
die Wahrnehmbarkeit des Straßenverkehrs minimiert. Bereits bei 
0,3 Promille machen Sie sich bei Ausfallerscheinungen strafbar. 
Die Bedienung des Mobiltelefons ist nicht erlaubt.

  Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit 
für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren werden erst gar 
nicht entstehen!

  Lassen Sie sich hören: In vielen Situationen kann Klingeln 
Situationen entschärfen und Gefahren vermeiden.

  Achten Sie auf Ihre Sichtbarkeit: Licht in Dämmerung und 
Dunkelheit, helle Kleidung, Reflektoren

  Auch wenn das Tragen keine Pflicht ist: ein Helm kann schwere 
Kopfverletzungen verhindern (Prüfsiegel Europanorm DIN EN 
1078 (CE)).
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Weißbandstreifen
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Reflektor

gute Bremsen

Helm

helle, auffällige 
Kleidung

MITEINANdER UNTERWEgS
  Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der 

Fahrbahn oder Radverkehrsanlagen wählen.

  Diese Radwege sind jedoch benutzungspflichtig:

  Radfahrstreifen und Schutzstreifen müssen ebenfalls 
benutzt werden:

  Ausnahmen sind immer gekennzeichnet. Dennoch ist hier 
als Radler besondere Rücksicht geboten:

Radweg

Schutzstreifen

  Parken verboten, Halten bis  
3 Min. erlaubt

  Befahrung durch KFZ-Verkehr 
nur in Ausnahmen zulässig

Zusatzzeichen: Fahrrad frei / Radfahrer 
im Gegenverkehr

  Nur dort wo Zusatzschilder es anzei-
gen, gelten Ausnahmen für Radfahrer.

  Radler dürfen in immer mehr 
Einbahnstraßen entgegen der KFZ-
Fahrtrichtung fahren. Erlaubt ist dies 
in allen Einbahnstraßen mit diesen 
Zusatzzeichen.

Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Radfahrstreifen

  Breiter als Schutzstreifen
  Parken und Halten verboten
  Befahrung durch KFZ-Verkehr nicht 

erlaubt

Fahrradstraße

  Fahrradstraßen sind dem 
Radverkehr vorbehalten, KFZ-
Verkehr nur bei Zusatzbeschil-
derung zulässig

  Zulässige Höchstgeschwindig-
keit für alle: 30 km/h

  Rechtsfahrgebot weiterhin 
gültig

  Radler dürfen nebeneinander 
fahen

Getrennter
Geh- und Radweg

Fahrradstraße

indirekt

direkt

  Hier müssen Radfahrer absteigen: Fußgängerüberwege 
wie Zebrastreifen und Fußgängerampeln

  Sicherheitsabstand: 1,5 m

  Überholen und Abbiegen:

 

   Fahren auf dem Gehweg:
 Verpflichtend für Kinder bis 7 Jahren 
 Angebot für Kinder von 8 bis 9 Jahren 
 Nicht erlaubt für alle anderen, auch wenn Sie ein Kind begleiten

  Fahren im geschlossenen Verbund:
  Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden,  

wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.

Rechts überholen

  Stehen mehrere Fahrzeuge 
hintereinander, z.B. an einer 
roten Ampel, dürfen Radfahrer 
rechts vorbeifahren.

  Radfahrer müssen dabei 
besonders vorsichtig, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit 
sowie genügend Raum fahren.

Links abbiegen

  Radfahrer dürfen direkt oder 
indirekt abbiegen.

  Für das direkte Linksabbiegen 
dürfen Radfahrer vorzeitig evtl. 
vorhandene Radverkehrsanlagen 
verlassen, um sich auf der Links-
abbiegerspur des KFZ-Verkehrs 
einzuordnen.

WAS SIE TUN KONNEN...
  Verständnis füreinander aufbringen und die Perspektive  

wechseln

  Besonders Rücksicht auf Kinder und alte Menschen nehmen

  Vorrausschauend und eindeutig fahren 

  Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen

  Informieren, Erfahrungen und Wissen austauschen
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Geh- & Radweg
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und sichere Verbindungen, bestens beschilderte Radwege und 
Fahrradabstellanlagen, gute Vernetzung von Bike & Ride, Aufbau 
eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

  Mitgliedschaft bei der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen) seit 2012

  Aktionen wie „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“

  Verschiedene Radaktionstage, wie z.B. das jährlich stattfindende 
„Familienspiel“

  Meldeplattform „RADar!“

  Tourismusprojekte wie der „ErlebnisRadweg Hohenzollern“

  Radkarten und Broschüren

  Ansprechpartner, z.B. für Unternehmen, Touristen

Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr 
Zeit für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren 
werden erst gar nicht entstehen!

FahrradFreundlicher 
landkreis Fürth

Sicher unterwegs

  Zeigen Sie Richtungswechsel deutlich mit einem Handzeichen 
an und sehen Sie sich um, bevor Sie abbiegen.

  Beachten Sie den toten Winkel bei motorisierten Verkehrsteil-
nehmern.

  Achten Sie bei parkenden PKW’s auf Autotüren, die geöffnet 
werden könnten.

  Verzichten Sie auf Alkohol, Kopfhörer und Mobiltelefon. 
Auch, wenn Kopfhörer oder Freisprechanlagen erlaubt sind, wird 
die Wahrnehmbarkeit des Straßenverkehrs minimiert. Bereits bei 
0,3 Promille machen Sie sich bei Ausfallerscheinungen strafbar. 
Die Bedienung des Mobiltelefons ist nicht erlaubt.

  Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit 
für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren werden erst gar 
nicht entstehen!

  Lassen Sie sich hören: In vielen Situationen kann Klingeln 
Situationen entschärfen und Gefahren vermeiden.

  Achten Sie auf Ihre Sichtbarkeit: Licht in Dämmerung und 
Dunkelheit, helle Kleidung, Reflektoren

  Auch wenn das Tragen keine Pflicht ist: ein Helm kann schwere 
Kopfverletzungen verhindern (Prüfsiegel Europanorm DIN EN 
1078 (CE)).
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MITEINANdER UNTERWEgS
  Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der 

Fahrbahn oder Radverkehrsanlagen wählen.

  Diese Radwege sind jedoch benutzungspflichtig:

  Radfahrstreifen und Schutzstreifen müssen ebenfalls 
benutzt werden:

  Ausnahmen sind immer gekennzeichnet. Dennoch ist hier 
als Radler besondere Rücksicht geboten:

Radweg

Schutzstreifen

  Parken verboten, Halten bis  
3 Min. erlaubt

  Befahrung durch KFZ-Verkehr 
nur in Ausnahmen zulässig

Zusatzzeichen: Fahrrad frei / Radfahrer 
im Gegenverkehr

  Nur dort wo Zusatzschilder es anzei-
gen, gelten Ausnahmen für Radfahrer.

  Radler dürfen in immer mehr 
Einbahnstraßen entgegen der KFZ-
Fahrtrichtung fahren. Erlaubt ist dies 
in allen Einbahnstraßen mit diesen 
Zusatzzeichen.

Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Radfahrstreifen

  Breiter als Schutzstreifen
  Parken und Halten verboten
  Befahrung durch KFZ-Verkehr nicht 

erlaubt

Fahrradstraße

  Fahrradstraßen sind dem 
Radverkehr vorbehalten, KFZ-
Verkehr nur bei Zusatzbeschil-
derung zulässig

  Zulässige Höchstgeschwindig-
keit für alle: 30 km/h

  Rechtsfahrgebot weiterhin 
gültig

  Radler dürfen nebeneinander 
fahen

Getrennter
Geh- und Radweg

Fahrradstraße

indirekt

direkt

  Hier müssen Radfahrer absteigen: Fußgängerüberwege 
wie Zebrastreifen und Fußgängerampeln

  Sicherheitsabstand: 1,5 m

  Überholen und Abbiegen:

 

   Fahren auf dem Gehweg:
 Verpflichtend für Kinder bis 7 Jahren 
 Angebot für Kinder von 8 bis 9 Jahren 
 Nicht erlaubt für alle anderen, auch wenn Sie ein Kind begleiten

  Fahren im geschlossenen Verbund:
  Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden,  

wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.

Rechts überholen

  Stehen mehrere Fahrzeuge 
hintereinander, z.B. an einer 
roten Ampel, dürfen Radfahrer 
rechts vorbeifahren.

  Radfahrer müssen dabei 
besonders vorsichtig, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit 
sowie genügend Raum fahren.

Links abbiegen

  Radfahrer dürfen direkt oder 
indirekt abbiegen.

  Für das direkte Linksabbiegen 
dürfen Radfahrer vorzeitig evtl. 
vorhandene Radverkehrsanlagen 
verlassen, um sich auf der Links-
abbiegerspur des KFZ-Verkehrs 
einzuordnen.

WAS SIE TUN KONNEN...
  Verständnis füreinander aufbringen und die Perspektive  

wechseln

  Besonders Rücksicht auf Kinder und alte Menschen nehmen

  Vorrausschauend und eindeutig fahren 

  Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen

  Informieren, Erfahrungen und Wissen austauschen
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eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

  Mitgliedschaft bei der AGFK Bayern (Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen) seit 2012

  Aktionen wie „Stadtradeln“ und „Mit dem Rad zur Arbeit“

  Verschiedene Radaktionstage, wie z.B. das jährlich stattfindende 
„Familienspiel“

  Meldeplattform „RADar!“

  Tourismusprojekte wie der „ErlebnisRadweg Hohenzollern“

  Radkarten und Broschüren

  Ansprechpartner, z.B. für Unternehmen, Touristen

Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr 
Zeit für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren 
werden erst gar nicht entstehen!

FahrradFreundlicher 
landkreis Fürth

Sicher unterwegs

  Zeigen Sie Richtungswechsel deutlich mit einem Handzeichen 
an und sehen Sie sich um, bevor Sie abbiegen.

  Beachten Sie den toten Winkel bei motorisierten Verkehrsteil-
nehmern.

  Achten Sie bei parkenden PKW’s auf Autotüren, die geöffnet 
werden könnten.

  Verzichten Sie auf Alkohol, Kopfhörer und Mobiltelefon. 
Auch, wenn Kopfhörer oder Freisprechanlagen erlaubt sind, wird 
die Wahrnehmbarkeit des Straßenverkehrs minimiert. Bereits bei 
0,3 Promille machen Sie sich bei Ausfallerscheinungen strafbar. 
Die Bedienung des Mobiltelefons ist nicht erlaubt.

  Entspannt mobil sein: nehmen Sie sich ein wenig mehr Zeit 
für Ihre Fahrt und viele Konflikte oder Gefahren werden erst gar 
nicht entstehen!

  Lassen Sie sich hören: In vielen Situationen kann Klingeln 
Situationen entschärfen und Gefahren vermeiden.

  Achten Sie auf Ihre Sichtbarkeit: Licht in Dämmerung und 
Dunkelheit, helle Kleidung, Reflektoren

  Auch wenn das Tragen keine Pflicht ist: ein Helm kann schwere 
Kopfverletzungen verhindern (Prüfsiegel Europanorm DIN EN 
1078 (CE)).

Reflektoren/ 
Weißbandstreifen
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je Pedal

Rücklicht & 
roter Reflektor

Vorderlicht 
& weißer 
Reflektor

gute Bremsen

Helm

helle, auffällige 
Kleidung

MITEINANdER UNTERWEgS
  Grundsätzlich dürfen Radler zwischen der Nutzung der 

Fahrbahn oder Radverkehrsanlagen wählen.

  Diese Radwege sind jedoch benutzungspflichtig:

  Radfahrstreifen und Schutzstreifen müssen ebenfalls 
benutzt werden:

  Ausnahmen sind immer gekennzeichnet. Dennoch ist hier 
als Radler besondere Rücksicht geboten:

Radweg

Schutzstreifen

  Parken verboten, Halten bis  
3 Min. erlaubt

  Befahrung durch KFZ-Verkehr 
nur in Ausnahmen zulässig

Zusatzzeichen: Fahrrad frei / Radfahrer 
im Gegenverkehr

  Nur dort wo Zusatzschilder es anzei-
gen, gelten Ausnahmen für Radfahrer.

  Radler dürfen in immer mehr 
Einbahnstraßen entgegen der KFZ-
Fahrtrichtung fahren. Erlaubt ist dies 
in allen Einbahnstraßen mit diesen 
Zusatzzeichen.

Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Radfahrstreifen

  Breiter als Schutzstreifen
  Parken und Halten verboten
  Befahrung durch KFZ-Verkehr nicht 

erlaubt

Fahrradstraße

  Fahrradstraßen sind dem 
Radverkehr vorbehalten, KFZ-
Verkehr nur bei Zusatzbeschil-
derung zulässig

  Zulässige Höchstgeschwindig-
keit für alle: 30 km/h

  Rechtsfahrgebot weiterhin 
gültig

  Radler dürfen nebeneinander 
fahen

Getrennter
Geh- und Radweg

Fahrradstraße

indirekt

direkt

  Hier müssen Radfahrer absteigen: Fußgängerüberwege 
wie Zebrastreifen und Fußgängerampeln

  Sicherheitsabstand: 1,5 m

  Überholen und Abbiegen:

 

   Fahren auf dem Gehweg:
 Verpflichtend für Kinder bis 7 Jahren 
 Angebot für Kinder von 8 bis 9 Jahren 
 Nicht erlaubt für alle anderen, auch wenn Sie ein Kind begleiten

  Fahren im geschlossenen Verbund:
  Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden,  

wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.

Rechts überholen

  Stehen mehrere Fahrzeuge 
hintereinander, z.B. an einer 
roten Ampel, dürfen Radfahrer 
rechts vorbeifahren.

  Radfahrer müssen dabei 
besonders vorsichtig, mit 
gemäßigter Geschwindigkeit 
sowie genügend Raum fahren.

Links abbiegen

  Radfahrer dürfen direkt oder 
indirekt abbiegen.

  Für das direkte Linksabbiegen 
dürfen Radfahrer vorzeitig evtl. 
vorhandene Radverkehrsanlagen 
verlassen, um sich auf der Links-
abbiegerspur des KFZ-Verkehrs 
einzuordnen.

WAS SIE TUN KONNEN...
  Verständnis füreinander aufbringen und die Perspektive  

wechseln

  Besonders Rücksicht auf Kinder und alte Menschen nehmen

  Vorrausschauend und eindeutig fahren 

  Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen

  Informieren, Erfahrungen und Wissen austauschen
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erlaubt
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WAS SIE TUN KONNEN...
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Wann Kinder auf dem Gehweg fahren dürfen 
Andere Regeln gelten für radfahrende Kinder: Bis zum vollendeten ach-
ten Lebensjahr müssen sie Gehwege benutzen, danach dürfen sie es 
bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr. Erwachsene dürfen auf dem 
Gehweg mitradeln sofern sie ein Kind begleiten.

Fahren im geschlossenen Verbund 
Auf der Fahrbahn zu zweit nebeneinander darf dann gefahren werden, 
wenn eine Gruppe aus mehr als 15 Radlern besteht.
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NAVIGATIONSHILFE:

GPS-Punkt am Kärwabaum

In Langenzenn gingen am 31. Mai weit über 1000 Schüler 
der vier ortsansässigen Schulen Wolfgang-Borchert-Gym-
nasium, Staatliche Realschule, Mittel- und Grundschule 
zusammen an den Start, um mit einem Benefizlauf für Of-
fenheit und Toleranz einzutreten. 

Mit begleitenden Ausstellungen in den Schulen wurde den Kin-
dern außerdem gezeigt, wohin ein Weg ohne demokratische 
Werte führen kann bzw. wohin er schon einmal geführt hat. 

Im Vorfeld der Veranstaltung hatten sich die Läufer Sponsoren gesucht, 
die pro Laufrunde einen Betrag ihres Ermessens spenden. Der Erlös geht 
an den Verein 1-2-3. e.V. sowie an soziale Projekte der einzelnen Schu-
len. Langenzenn hatte einen Lauf für Offenheit und Toleranz noch nie 
durchgeführt –  die Premiere ist bestens gelungen. 
Der Lauf begann um 8.30 mit den Grußworten des Langenzenner Bür-
germeisters Jürgen Habel und des Stellvertretenden Landrats Franz Xa-
ver Forman, der den Startschuss gab.  n

FÜR OFFENHEIT UND TOLERANZ:  

Benefizlauf in Langenzenn

Bürgermeister Bernd Obst (l.) und Landrat Matthias Dießl testen den 
GPS-Punkt
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Navigationshilfen sind heute aus dem täglichen Leben kaum 
mehr wegzudenken. Die Bayerische Vermessungsver-
waltung hat zur Justierung der Geräte in ganz Bayern Refe-
renzpunkte eingerichtet - zentimetergenau bestimmt unter 
Verwendung des Satellitenpositionierungsdienstes der deut-
schen Landesvermessung. 

Im Landkreis Fürth gibt es mittlerweile zwei solcher GPS-Punkte. Ei-
ner befindet sich am Playmobil FunPark. Ein ganz besonderer aber 
im Cadolzburger Ortsteil Egersdorf: Auf Initiative von Ex-Kärwachef 

Günther Engelhardt und mit Hilfe der Feldgeschworenen sowie des Ver-
messungsamtes wurde eine solche Messstelle am örtlichen Kärwabaum 
angebracht. Das geschah schon am 17. Juni 2013. Damit war Egersdorf 
in ganz Bayern seinerzeit der zweite Ort mit einem eigenen GPS-Punkt. 
Daran erinnerte Engelhardt mit einigen Weggefährten vor wenigen Tagen 
bei einer kleinen Feierstunde. Landrat Matthias Dießl und Bürgermeister 
Bernd Obst beglückwünschten die Macher zu der Idee. Mittlerweile gibt 
es in Bayern schon mehr als 50 solcher GPS-Punkte, die besonders bei 
Wanderern beliebt sind. An dem GPS-Punkt kann man zum Beispiel durch 
Hinhalten überprüfen, wie genau das Smartphone die Position mittels 
GPS misst. Bei einer Abweichung kann nachjustiert werden. n

Das E-Bike muss auf die Straße 
Bei den so genannten E-Bikes wird zwischen Pedelecs (25 km/h schnell) 
und S-Pedelecs (45 km/h schnell) unterschieden. Bei Pedelecs, für die 
weder Führerschein noch Versicherungskennzeichen vorgeschrieben 
sind, gelten die gleichen Verkehrsregeln wie bei herkömmlichen Fahrrä-
dern. S-Pedelecs zählen im Straßenverkehrsrecht dagegen zu Kraftfahr-
zeugen und haben auf Radwegen in der Stadt nichts verloren.

Wann ein Radfahrer für einen Unfall haftet 
Kommt es zwischen Fahrrad- und Autofahrer zu einem Unfall, haf-
tet in der Regel immer auch der Autofahrer mit. Das gilt selbst 

dann, wenn der Radler verkehrswidrig fuhr. Das liegt an der so-
genannten Betriebsgefahr des Autos, das grundsätzlich gefährli-
cher als ein Fahrrad ist. Liegt aber ein erhebliches Verschulden des 
Radlers vor, kann auch diese Mithaftung aus der Betriebsgefahr 
entfallen. 

Den Flyer zum richtigen Verhalten im 
Straßenverkehr finden Sie unter:
https://www.landkreis-fuerth.de/gewer-
be-im-landkreis/regionalmanagement/
fahrradfreundlicher-landkreis.html n
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Fürth | Stadelner Hauptstraße | Haus-Nr. 82, Tel. 0911 - 765 95 28 
Haus-Nr. 90, Tel. 0911 - 12 01 09 21 | www.stadelner-modehaus.de

Öffnungszeiten:  Mo-Fr 9.30 - 18.00 Uhr,  Sa: 9.30 - 14.00 Uhr

Im Haus Nr. 90    
      -Mode 
Größen 46–56

Im Haus Nr. 82 
Größen 36–44

Plus

Zwei Häuser, ein Gedanke 
Extravagante Mode in allen Größen.

Am Farrnbach 8 | 90556 Cadolzburg | www.espressone.de | Tel: 09103/71332-0 

Ka�eerösterei | Lagerverkauf | Genusswelt | Geschenkservice
| Seminare | Ka�eemaschinen - Beratung - Verkauf - Reparatur | 

Ka�ee fragt nicht wo du letzte Nacht warst –
KAFFEE versteht dich!

Ka�ee fragt nicht wo du letzte Nacht warst

Verkauf: Do. + Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 12 Uhr
Tel. 09824 / 9 11 66

weinlager-franken.de

Industriestraße 15 · 90599 Dietenhofen

2016er Blauer Silvaner t
rocken

2016er Rieslaner lieblich

Erzeugerabfüllung Weingut A. Fesel

White Angel  

Aperetif Wein Randersacker

statt 4,9 5€ nur

Neu eingetroffen

Linder GrubeLinder Grube
Landgasthaus

Lindenstraße 51/ Ecke Ulmenstraße
90513 Zirndorf/Lind

Tel. 0911/69 79 83 · Fax 0911/6 99 55 20

Lassen Sie sich kulinarisch-fränkisch verwöhnen und 
genießen Sie Ihren Aufenthalt!

Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Anette und Andreas Podszuck

Lassen Sie sich kulinarisch-fränkisch verwöhnen 
und genießen Sie Ihren Aufenthalt!

  Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Hause begrüßen zu dürfen.
 Ihre Familie Anette und Andreas Podszuck 

Landgasthaus Linder Grube
Lindenstraße51 / Ecke Ulmenstraße

90513 Zirndorf- Ortsteil Lind
Tel. 0911-697983

Email: info@lindergrube.de
Homepage: www.lindergrube.de

info@lindergrube.de      www.lindergrube.deinfo@lindergrube.de      www.lindergrube.de

Modern und unglaublich 
fl exibel! Novatop Q.bus® 
von Nova Hüppe. 
Exklusiv & live zu sehen 
in unserer Ausstellung. 

DIE SPEZIAL-
MARKISE

LORENZ FENSEL

Ihr privater Loungebereich!

Kreuzburger Str. 6 · 90471 Nürnberg · Tel. 0911 - 80 30 37 · www.lorenz-fensel.de

J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N
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Mit gleich zwei Veranstaltungen lockt der Landkreis Fürth am 
30.06.2019 seine Gäste. Zum einen findet der beliebte Tag der 
offenen Gartentür statt zum anderen das Familienspiel mit Auf-
takt zum STADTRADELN.

Beim Tag der offenen Gartentür bieten drei im Landkreis Fürth geöff-
nete Gärten dem Besucher ein breites Spektrum: vom kleinen über 
den großen Garten bis hin zum Spezialthema des (subtropischen) 

Wassergartens. Folgende Gärten sind in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet:
Dora Leutgeb, Retzelfembacher Hauptstr. 23,  
Veitsbronn-Retzelfembach
Idyllischer Bauerngarten mit mediterranem Touch, insektenfreundlich mit 
Wildblumenansaaten und Obstbäumen. Parkmöglichkeiten an Retzelfem-
bacher Hauptstraße, bitte nicht direkt am Garten zu parken versuchen, 
dort keine Park- und Wendemöglichkeit!
Doris und Alfred Kreß, Fürther Str. 13, Seukendorf
Der Garten als Wohnzimmer: Gräser, farbenfrohe Stauden und liebevolle 
Details bilden Räume und verschiedenste Sichtachsen im Garten. Park-
möglichkeiten am Festplatz Seukendorf.
Familie Schwimmer, Herbststr. 6, Oberasbach-Unterasbach
Subtropischer Wassergarten: Tropische Seerosenteiche mit winterhartem 

LANDKREIS LOCKT MIT ZWEI VERANSTALTUNGEN:  

Tag der offenen Gartentür  
und Familenspiel

Lotos und blauen Seerosen, mehr als 250 Buntnessel-Sorten sowie viele 
Kübelpflanzen. Parkmöglichkeiten am Unterasbacher Kirchweihplatz.

Die Gastgeber freuen sich auf Ihren Besuch, stehen gerne für Ihre Fragen 
bereit und geben Tipps und Anregungen. Beachten Sie jedoch bitte, dass 
gerade die kleineren Gärten nicht für große Besucherzahlen ausgelegt 
sind und verhalten sich entsprechend – als Gast. 

Ebenfalls am 30.06. findet in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr in 
Oberasbach das Familienspiel des Landkreises statt. Es wird wieder in Ko-
operation von Landkreis Fürth, Sparkasse Fürth und Fürther Nachrichten 
veranstaltet. Start und Ziel sind auf der Wiese „Grün für Alle“ zwischen 
Rathaus und DJK-Halle am Andreas-Güllering-Weg. Die gefahrenen Ki-
lometer können gleich in die parallel startende Aktion STADTRADELN 
einfließen. Die reguläre Radstrecke beträgt ca. 32 Kilometer, während 
Familien mit Kindern auch eine Tour von zirka 17 Kilometern radeln kön-
nen. Für alle Tourteilnehmer gibt es tolle Preise zu gewinnen und jeder 
bekommt einen Getränkegutschein. Es gibt neben der Radtour mit zwei 
unterschiedlich langen Rundkursen auch wieder ein buntes Rahmenpro-
gramm. 

Alle Informationen gibt es unter www.landkreis-fuerth.de  n

SOZIALES: Neues Angebot der Caritas 

Beratung zur Lebensgestaltung im Alter 
Der Caritasverband für die Stadt und 
den Landkreis Fürth hat das neue An-
gebot „Präventive Hausbesuche” ge-
startet. 

Es richtet sich an alle, die sich mit Fragen 
des Älterwerdens zuhause auseinan-
dersetzen möchten. „Selbstständig und 

selbstbestimmt zu Hause wohnen - diesem 
Wunsch würden sich wohl alle älter wer-
denden Menschen anschließen”, sagte Cari-
tas-Geschäftsführer Michael Bischoff. „Aber 
es ist sinnvoll, den Gedanken zuzulassen, wie 
wir uns ein gelingendes Leben im höheren 
Alter wünschen, um uns darauf vorzuberei-
ten”, betont er. “Auf jeden Fall sollten nicht 
erst massive gesundheitliche Beschwerden 
oder gar vermeidbare Notfälle eintreten, um 
diese dann mit einer unbefriedigenden Not-
lösung beantworten zu können.”

Die Sozialpädagogin der Caritas, Angelika 
Bleicher, beantwortet unter anderem die Fra-
gen: Ist mein Zuhause auch im Alter für mich 

geeignet? Welche Angebote sind für mich 
erreichbar? Wie kann meine Lebensgestal-
tung im Alter aussehen? Gibt es Alternativen 
zur jetzigen Wohnform? Wie könnten diese 
finanziert werden? Möglichkeiten, wie Sie 
Ihre persönlichen Interessen auch im Alter 
verfolgen können. Wie sorge ich für meine 
persönlichen Angelegenheiten wie Gesund-
heit, Pflege, Versorgung vor? 

Der Hausbesuch spielt bei dieser der Bera-
tung eine wichtige Rolle. Bei den Interessen-
ten Zuhause kann sich die Sozialpädagogin 
einen guten Überblick verschaffen, was die 
drängendsten oder absehbaren Fragen sein 
könnten, die sich perspektivisch im fortge-
schrittenen Alter stellen könnten.  

Die Beratung ist kostenlos. Die Mitarbeiterin 
steht unter Schweigepflicht, sodass persön-
lichen Daten geschützt sind und nicht wei-
tergegeben werden dürfen. Nur wenn bei 
einer Angelegenheit Unterstützung von an-
derer Stelle notwendig sein sollte, kann die 

Expertin von der Schweigepflicht entbunden 
werden.
Das Beratungsangebot richtet sich an alle 
Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und 
Landkreis Fürth. 

     Kontakt: 
      Angelika Bleicher, Sozialpädagogin, 
      Tel. (0911) 74050-31 oder -0 
      E-Mail: angelika.bleicher@caritas-fuerth.de, 
      FAX 0911 – 74050-60 

Dieses Angebot wird derzeit ausschließlich 
durch Spenden der Manfred-Roth-Stiftung 
finanziert. Wer das Projekt finanziell unter-
stützen möchte, kann dies unter folgendem 
Konto tun. 

     Spendenkonto: 
     Stichwort „Hausbesuche“ 
     Caritasverband für die Stadt und den 
     Landkreis Fürth e. V. 
     IBAN: 762500000040090904 
     Sparkasse Fürth n
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Kulturmacher Landkreis Fürth

Klaus Roscher 
ist ein Multita-
lent: Musiker, 
Schauspieler, 
Vorstand der 

Hans-Sachs-Spiele, Stadtrat und 3. Bür-
germeister von Langenzenn. Im diesjäh-
rigen Theaterstück „Der Alpenkönig und 
der Menschenfeind“ ist er in der Rolle 
des Alpenkönigs zu sehen. 

Geboren wurde Roscher im Erzgebirge und 
kam 1956, im Alter von vier Jahren nach 
Fürth. Nach Realschule Fachoberschule 

IM PORTRÄT: 

Klaus Roscher
und  Studium an der FH begann seine beruf-
liche Laufbahn bei der Stadt Fürth als Vermes-
sungsingenieur, wo er bis zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand beschäftigt war.  

Nach Langenzenn kam er der Liebe wegen, 
wo ihn sein Weg zu den Hans-Sachs-Spielen 
führte. 1980 hatte der Newcomer dort sei-
nen ersten Auftritt als Pfarrer im Stück „Das 
Kälberbrüten“ von Hans Sachs. Als sich die 
Hans-Sachs-Spiele 1996 von ihrem Stamm-
verein „Sängerkranz“ trennten und einen 
eigenständigen Verein gründeten, wurde 
Klaus Roscher deren Vereinsvorstand. 2004 

bei der Inszenierung des Kaiserspieles kam 
erstmals die Regisseurin Gabriele Küffner zu 
den Hans-Sachs-Spielen. Mit ihr zusammen 
schaffte das Ensemble bis über die Grenzen 
des Landkreises hinaus bekannt zu werden 
und auch ernstere Stücke aufzuführen, in 
welchen Klaus Roscher jeweils eine der Pro-
tagonisten Rollen belegte, wie zum Beispiel 
den „Brandner Kasper“ im gleichnamigen 
Stück, den „Professor Bommel“ in der Feuer-
zangenbowle, „Johannes Tetzel“ im Luther-
Spiel, den „Schbeezi“ vom Langenzenner Je-
dermann und im jetzigen Sommerstück den 
„Alpenkönig“. n

In den nächsten Wochen herrscht im Langenzenner Rat-
haus-Innenhof der Ausnahmezustand. Zumindest am Wo-
chenende. Denn solange der Kulturhof renoviert wird, ist 
dort die Spielstätte der Hans-Sachs-Spiele mit dem Stück 
„Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ von Ferdinand 
Raimund, uraufgeführt 1828 und von Regisseurin Gabriele 
Küffner ins Fränkische umgeschrieben.

Der blaue Maihimmel über der historischen Kulisse zeigte sich wol-
kenlos und steigerte die heitere Stimmung der Premierengäste. 
Gleich bei der ersten Szene, die mit Halali und Liebesschwüren 

begann, sprang der Funke der Begeisterung auf das Publikum über 
und steigerte sich  bis zum Ende hin. Selbst die oft tiefgründigen Text-
passagen der Protagonisten lösten Heiterkeit aus.  Jede Szene wurde 
von der Regisseurin bis ins kleinste Detail einstudiert und unglaublich 
professionell umgesetzt. Die beiden Hauptdarsteller Klaus Roscher 
und Rudolf Kelchner brillierten um die Wette und nahmen ihre Mit-
spieler mit in die „Zauberwelt des Alpenkönigs“. 

Das großartige Bühnenbild, ein mächtiges Alpenmassiv, das auf zwei 
Ebenen bespielt wird und sich mit Lichteffekten und Videoinstallatio-
nen  in den Palast des Alpenkönigs verwandeln lässt, wurde von der 
Bühnenbildnerin Johanna Deffner kreiert.

In dem Stück geht es um den Menschenfeind Rappelkopf, einem 
wohlhabenden Gutsbesitzer, der sich auf sein Landgut zurückzieht, 
weil ihm das Leben übel mitspielte. Betrogen von Geschäftspartnern 
und der Verantwortung überdrüssig, verliert er seinen klaren Blick auf 
die Geschehnisse in seinem Umfeld und belastet mit seinem überzo-
genen  Misstrauen Familie und die Bediensteten. Ein klarer Fall von 
Problemverlagerung, was hauptsächlich sein treuer Diener Habakuk 

(Klaus Brunner) 
und das hübsche 
Kammermädchen 
Lischen (Daniela 
Reuther) zu spüren 
bekommen.      
Als seine Tochter 
Amalie, genannt 
Malchen (Daniela 
Reuther)nach drei 
Jahren ihren aus 
Italien zurückge-
kehrten Verlobten 
August (Martin 
Fürst) wiedersieht 
und berichtet, dass 
Rappelkopf einer Heirat nie zustimmen wird, kommt es zur Begeg-
nung mit dem Alpenkönig. Ihn berührt die Reinheit der Liebe des jun-
gen Paares und er versichert  ihnen seine Hilfe. Besonders diese Szene 
geht unter die Haut. Dem Zuschauer wird sehr theatralisch vermittelt, 
dass der Alpenkönig Astragalus ein guter Beobachter ist, dem Anstand 
und Wertigkeit am Herzen liegen. Als Rappelkopf wegen Banalitäten 
vollkommen ausrastet, macht der Alpenkönig sein Versprechen wahr. 
Er greift mit seinen Zauberkräften ein und lässt dem Verwirrten die 
Gestalt seines Schwagers (Wolfgang Fränzel) annehmen. Zeitgleich 
schlüpft er in dessen Körper und demonstriert ihm in überzogenem 
Maße sein eigenes Fehlverhalten. Bis es zur Einsicht kommt, müssen 
Ehefrau (Petra Czaplinski) und Bedienstete jedoch noch viel ertragen. 
Am Ende siegen jedoch das Gute und die Liebe!

Infos unter: www.hans-sachs-spiele.de n

HANS-SACHS-SPIELE:  

Der Alpenkönig und der Menschenfreund

16 13/2019 Landkreismagazin 



Mit viel Applaus sind die Klosterhofspiele Langenzenn in den 
Theatersommer gestartet. Von Regisseurin Sue Rose kräftig 
entstaubt hat sich das Ensemble in dieser Saison mit der Er-
zählung von Oskar Wilde „Das Gespenst von Canterville“ wie-
der einem Klassiker zugewandt. 

In England aufgewachsen, kennt die Regisseurin ihre Landsleute sehr 
gut und es hat ihr sichtlich Spaß gemacht, Briten und Amerikaner zu 
charakterisieren. Denn im Stück geht es nicht nur um ein in einem al-

ten Schloss spukendes Gespenst, wie der Titel bereits sagt, sondern um 
zwei Welten die aufeinander treffen: englischer Snobismus und ame-
rikanischer Pragmatismus. Der trockene schwarze Humor des Autors 
bekommt Biss und der angeborene amerikanische Großmut wurde auf 
europäisches Niveau heruntergeschraubt. 

Mit Richard Höfler in der Titelrolle hat das Gespenst sympathische Züge. 
Kein Wunder, dass sich der geschäftstüchtige neue Schlossbesitzer Mr. 
Otis nicht vor den Softspuks des Geistes fürchtet, da ihn sein angebo-
rener Sinn für praktisches Denken daran hindert. Die Rolle ist sehr treff-
lich besetzt mit Stephan Schultz, der den smarten Amerikaner geradezu 
perfekt verkörpert. 

Vielleicht ist da auch noch eine Spur aus seiner letzten Rolle übrig ge-
blieben, in dem er den dominanten Professor Traugott Nägler mimte. 
Susanne Laurenti als Mrs. Otis verkörpert die Rolle der idealen amerika-
nischen Ehefrau geradezu fantastisch. Stets gut aussehend, im schrillen 
Ami-Outfit und immer gut gelaunt versucht sie die Fehler ihres Mannes 
zu übertünchen. Nur ein einziges Mal verliert sie ihre Fassung, als ihr 
schießwütiger Ehemann fast die als Gespenst verkleideten Söhne er-
schießen will. Spröde, steif und very britisch, im kleinen Schwarzen 
mit Haarkranz und Pumps versehen, wirkt  Claudia Lindenmeier sehr 
authentisch wie eine englische Hausdame. Aber nicht nur bei ihr auch 
bei ihrem schweigsamen Gatten Mr. (Karin Bogner) Umny fröstelt das 
Umfeld. Auch an ihr haftet noch etwas die Rolle aus dem Winterstück  
„Dinner for One“, wo sie in der Rolle der Mrs. Sophie glänzte. 

Höhepunkt des Stückes ist die Einweihungsfeier der Otis Family, die mit 
der Entführung der Zwillinge Washington und Weasly (Leon Spano und 

Louis Kahlert) ein jähes Ende findet. Aufwändig inszeniert, mit Livedan-
ce und  Playback, eine gelungene Performance der Bilderbuchfamilie, 
die sich mit dem amerikanischen Sternenbanner regelrecht stigmatisiert. 

Und damit es ein Happy End gibt, darf die Liebe nicht zu kurz kommen. 
Virginia, die Vorzeigetochter der Otis, bekommt ihren Charles und Sir 
Simon, das Gespenst, wird von seiner Schuld befreit, indem der Hinter-
grund seiner Tat aufgedeckt wird. 

Infos unter www.klosterhofspiele.de n       

KLOSTERHOFSPIELE LANGENZENN:  

Das Gespenst von Canterville
HANS-SACHS-SPIELE:  

Der Alpenkönig und der Menschenfreund
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Kulturmacher Landkreis Fürth

Im Rahmen eines bayernweiten Pilotprojektes soll in Zusam-
menarbeit mit den Bürgern benutzerfreundliche Online-For-
mulare für die digitale Verwaltung gestaltet werden. 

Deshalb laden wir Sie herzlich dazu ein, an einer entsprechenden 
Umfrage teilzunehmen. Ziel des Projekts ist es, mit Ihrer Hilfe ei-
nen Überblick über die Benutzerfreundlichkeit eines neuen Formu-

AUFRUF:

Bayernweites Pilotprojekt
lars zu gewinnen, um dieses im Sinne der Bürger zu gestalten. Die Be-
arbeitung der Umfrage ist bis zum 1. Juli auf allen mobilen Endgeräten 
möglich und wird ca. zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Angaben 
werden anonym und vertraulich (DSGVO-konform) behandelt.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: tobias.garbe@student.fhws.de  
Hier geht es zur Umfrage: 
https://www.surveymonkey.de/r/622PMLG   n

Die Klostermäuse zeigen Aschenputtel
Es ist eines der bekanntesten Märchen, das die Gebrüder 
Grimm einst schrieben. Ein bisschen haftet noch immer ein 
Funke Wahrheit an der zauberhaften Geschichte, die gepaart 
mit dem nostalgischen Traum eines jungen Mädchens, jetzt auf 
der Bühne im Langenzenner Klosterhof zur Wirklichkeit wird. 

Sonja Soydan hat Elemente des Stückes in eine Transversion ins 
21. Jahrhundert gebracht und mit zauberhaft kreierten Kostümen 
von Angelika Zöllner versehen. Das Bühnenbild von Michael Zintl 

wurde sehr zurückhaltend, auf das Wesentliche bezogen gestaltet: ein 
begehbarer Kamin, ein nostalgischer Schrank, der beidseitig nutzbar ist 
und viele kleine auswechselbare Details, die von fleißigen Händen zwi-
schen den Szenen ausgetauscht werden. Denn die große  Kulisse ist der 
Klosterhof, der auch in diesem Theatersommer zur großen Bühne wird. 
Einige Rollen hat die Regisseurin eingebaut, wie zum Beispiel die der 
französisch sprechenden Katze Tiffany (Tjara Svarowsky), die nur so tut 
als würde sie Mäuse fangen. Mon dieu!

Gleich von Beginn an liegt diese Magie der Erwartung in der Luft, die 
Kinder und Erwachsene gleichsam in den Bann zieht, wenn man einer 
spannenden Geschichte zuhört. Mit einem Lied auf den Lippen betritt 
Fee Fee (Damia Wahner) die Bühne und die Besucher sind vom ersten 
Augenblick an verzaubert: Halt mich, küss mich, lieb mich! Und genau 
diesen Traum träumt Aurelia, besser bekannt unter Aschenputtel (Lara 
Pilsberger), jede Nacht. Denn nur im Traum geht es ihr gut, wenn sie mit 
dem Prinzen tanzt und glücklich ist. In Wirklichkeit hat sie niemanden 
außer ihre kleinen Freunde: die Tauben Andromeda, Artemis, Aphrodi-
te und Athene  und die Mäuse Moony, Rocky und Speedy, die um ihre 
Gunst streiten.

Elternlos mit einer neidischen Stiefmutter und eifersüchtigen Stief-
schwestern - wie soll man dieser Situation entfliehen? Fee Fee schafft 

zwar Aurelias Selbstbewusstsein zu stärken, aber salonfähig wird sie erst 
mit Hilfe des genialen Modedesigners Flavios (Max Richter), der ihr eine 
Traumrobe auf den Leib schneidert, in der sie jeder Konkurrentin stand-
hält. 

Auch im Kinderstück ist das Fest im Schloss Höhepunkt des Stückes, 
wenn die Prinzessinnen in duftigen Ballkleidern aufmarschieren und 
artig vor dem gelangweilten Prinzen das Knie beugen. Nur die Stief-
schwestern  sind mehr mit dem Büfett beschäftigt als den Prinzen zu 
huldigen und verschlingen schier unersättlich Früchte und Spezereien. 
Vielleicht haben sie aber auch durchschaut, dass Prinz Viktor (Anna Ufer) 
eigentlich ein Mädchen ist? Wie es scheint, würde sogar die garstige 
Stiefmutter (Johanna Brandl) das Königskind für sich gewinnen, aber das 
Schicksal will es anders. 
Aschenputtel bekommt am Ende den Prinzen, aber erst, nachdem sie 
ihren Schuh verloren hat. Halt mich, küss mich, lieb mich: die Melodie 
klingt noch auf dem Nachhauseweg im Ohr. Ein Märchen nicht nur für 
Kinder, stark inszeniert. 

Infos unter www.klosterhofspiele.de n

Ihr Stellenmarkt 
im Landkreis Fürth

JETZT
BEWERBEN!
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Amtliche Mitteilungen  
des Landkreises Fürth

6  Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, 17.06.2019

Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat

086 Landratsamt Fürth
Öffentliche Bekanntmachung 
29. Sitzung des Kreisausschusses

Am Montag, 01.07.2019, um 08:30 Uhr 
findet im Landratsamt Zirndorf, Im Pin-
derpark 2, Besprechungszimmer 2.12 
die 29. Sitzung des Kreisausschusses 
mit folgender Tagesordnung statt, zu der alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger einge-
laden werden.
 
1    Genehmigung der Niederschrift über 

die 28. öffentliche Sitzung des Kreisaus-
schusses am 06.05.2019

2   Mitteilungen

Inhaltsverzeichnis

085 Landratsamt Fürth
  Öffentliche Bekanntmachung 

23. Sitzung des Umwelt- und 
Verkehrsausschusses

086 Landratsamt Fürth
  Öffentliche Bekanntmachung 

29. Sitzung des Kreisausschusses

087 Landratsamt Fürth
  Öffentliche Bekanntmachung 

21. Sitzung des Kreistages

088 Landratsamt Fürth
  Übung der US-Streitkräfte

089 Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Was-

ser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz – WVG); 
Auflösung des Entwässerungsver-
bandes Selbert-Äcker Weinzierlein

085 Landratsamt Fürth
Öffentliche Bekanntmachung 
23. Sitzung des Umwelt- und Verkehrsaus-
schusses

Am Mittwoch, 26.06.2019, um 08:30 
Uhr findet im Landratsamt Zirndorf, Im 
Pinderpark 2, Besprechungszimmer 
2.12 die 23. Sitzung des Bauausschus-
ses mit folgender Tagesordnung statt, zu der 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen werden.
 
1   Genehmigung der Niederschrift über die 

22. öffentliche Sitzung des Umwelt- und 
Verkehrsausschusses vom 30.04.2019

2   Mitteilungen

3   Ausschreibung Intermodales Verkehrsgut-
achten Stein und Nürnberger Südwesten

4   Weiterentwicklung des Wertstoffhofkon-
zepts

5   Grünflächenbewirtschaftung durch den 
Landkreis und Antrag der FDP-Fraktion 
vom 05.06.2019 zum Schutz von Insek-
ten und Artenvielfalt

090 Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Wasser- und 

Bodenverbände (Wasserverbandsge-
setz – WVG); 
Auflösung des Entwässerungs- 
verbandes Seckendorf

091 Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Wasser- und 

Bodenverbände (Wasserverbands-
gesetz – WVG) und des Bayerischen 
Gesetzes zur Ausführung des Wasser-
verbandsgesetzes (BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsverban-
des Lohe (Langenzenn)

092  Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Wasser- und 

Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 
– WVG) und des Bayerischen Gesetzes 
zur Ausführung des Wasserverbandsge-
setzes (BayAGWVG);  
Auflösung des Entwässerungsverban-
des Zenngrund bei Langenzenn

093  Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Was-

ser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz – WVG) und des 
Bayerischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Wasserverbandsgesetzes 
(BayAGWVG);  
Auflösung des Entwässerungsver-
bandes Wiesengrund „Der See“ bei 
Langenzenn

094  Landratsamt Fürth
  Vollzug des Gesetzes über Was-

ser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz – WVG) und des 
Bayerischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Wasserverbandsgesetzes 
(BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsver-
bandes Heinersdorf

095 Landratsamt Fürth
  Vollzug der Baugesetze;  

Nachbarbeteiligung

3   Berufung des Wahlleiters für die Land-
kreiswahlen 2019 und seines Stellvertre-
ters

4   Ausschreibung Intermodales Verkehrsgut-
achten Stein und Nürnberger Südwesten

5   Ausbaumaßnahmen am Wertstoffhof 
Rangau - Grundsatzbeschluss

6    Weiterentwicklung des Wertstoffhofkon-
zepts und Stellenschaffung aufgrund der 
Umsetzung des Wertstoffhofkonzeptes

7   Gymnasium Stein – Brandschutz und 
energetische Sanierung; Vergabe Süd- 
und Westflügel Metallbauarbeiten Alu-
fassade

8.  Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, 18.06.2019

Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat
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087 Landratsamt Fürth
Öffentliche Bekanntmachung 
21. Sitzung des Kreistages

Am Montag, 08.07.2019, um 15:00 
Uhr findet im Landratsamt Fürth, Stre-
semannplatz 11, Sitzungssaal die 21. 
Sitzung des Kreistages mit folgender Ta-
gesordnung statt, zu der alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden.
Vor der Sitzung besteht die Möglichkeit zu 
Bürgeranfragen.

1    Genehmigung der Niederschrift über die 
20. öffentliche Sitzung des Kreistages 
am 28.01.2019

2   Mitteilungen

3   Entscheidung über den Listennachfolger

4   Neubesetzung der Ausschüsse

5  Neubesetzung des Verleihungsbeirats

6    Änderung der Zusammensetzung des 
Jugendhilfeausschusses

7   Doppischer Jahresabschluss 2017; hier: 
Feststellung und Entlastung

8.   Stellenschaffung aufgrund der Umset-
zung des Wertstoffhofkonzeptes

9.  Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, 19.06.2019

Landratsamt Fürth
Matthias Dießl
Landrat

088 Landratsamt Fürth
Übung der US-Streitkräfte

Die Regierung von Mittelfranken teilt mit, 
dass die US-Streitkräfte folgende Übungen 
durchführen:

Zeitpunkt: 01.07. – 31.07.2019

Art der Übung: Einsatzübung

Fahrzeuge

Radfahrzeuge: ja

Kettenfahrzeuge: nein

Ansprechpartner stehen bei der US-Army un-
ter den Rufnummern 09802 / 83 26 34 oder 
0152 / 09114369 bei Beschwerden über Flu-
glärm zur Verfügung.

Zirndorf, 13.06.2019

Landratsamt Fürth

89 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – 
WVG);
Auflösung des Entwässerungsverbandes 
Selbert-Äcker Weinzierlein

Das Landratsamt Fürth beabsichtigt, gemäß 
§ 79 Abs. 3 des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –
WVG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 des 
Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des 
Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG) den 
bisher ruhenden Entwässerungsverband Sel-
bert-Äcker Weinzierlein aufzulösen. Der Was-
serverband und Betroffene können binnen 
zwei Monaten nach Bekanntgabe Einwände 
gegen die Auflösung gegenüber dem Land-
ratsamt Fürth, Arbeitsbereich 412 – Was-
serrecht, Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, 
erheben.

Zirndorf, 12.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

90 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG);
Auflösung des Entwässerungsverbandes 
Seckendorf

Das Landratsamt Fürth beabsichtigt, ge-
mäß § 79 Abs. 3 des Gesetzes über Wasser- 
und Bodenverbände (Wasserverbandsge-

setz –WVG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 
des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG) 
den bisher ruhenden Entwässerungsver-
band Seckendorf aufzulösen. Der Wasser-
verband und Betroffene können binnen 
zwei Monaten nach Bekanntgabe Einwän-
de gegen die Auflösung gegenüber dem 
Landratsamt Fürth, Arbeitsbereich 412 
– Wasserrecht, Im Pinderpark 2, 90513 
Zirndorf, erheben.

Zirndorf, 12.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

91 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 
und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsverbandes Lohe 
(Langenzenn)

Das Landratsamt Fürth hat mit Bescheid vom 
03.06.2019, Az. 412-1123-644 Sin, den Ent-
wässerungsverband Lohe zum 01.07.2019 
aufgelöst.
Der Bescheid mit Begründung kann im Land-
ratsamt Fürth, Sachgebiet Umwelt- und 
Naturschutz, Zimmer 1.52, Im Pinderpark 
2, 90513 Zirndorf, vom 26.06.2019 bis 
10.07.2019 zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Fürth als bekanntgegeben.
Gegen den Bescheid kann binnen eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden.

Zirndorf, 10.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

92 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 

Luftfahrzeuge

Hubschrauber: ja:

Flugzeuge: nein

Außenlandungen: ja

Nachtübungen: ja

Gebiet: unter anderem der 
Landkreis Fürth
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und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsverbandes 
Zenngrund bei Langenzenn

Das Landratsamt Fürth hat mit Bescheid vom 
03.06.2019, Az. 412-1221-644 Sin, den Ent-
wässerungsverband Zenngrund bei Langen-
zenn zum 01.07.2019 aufgelöst.
Der Bescheid mit Begründung kann im Land-
ratsamt Fürth, Sachgebiet Umwelt- und 
Naturschutz, Zimmer 1.52, Im Pinderpark 
2, 90513 Zirndorf, vom 26.06.2019 bis 
10.07.2019 zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Fürth als bekanntgegeben.

Gegen den Bescheid kann binnen eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden.

Zirndorf, 10.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

93 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 

Wir sind für unsere rund 480 Mitarbei-
tenden ein familien- und lebensphasenbe-

wusster Arbeitgeber im Herzen der Metropolregion 
Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth kannst auch 
Du Dich mit Deinem Potenzial und Deinen Ideen für den 
Landkreis einbringen, denn wir suchen zum 01.09.2020

AUSZUBILDENDE (w/m/d)  
für den Beruf der/des  
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTEN 
(Fachrichtung Kommunalverwaltung)

DABEI SEIN IST ALLES:
•  Vielfältige Einsatzgebiete warten auf Dich:  

Vom Jugendamt, Umweltschutz oder Verkehrswesen 
bis zum Büro des Landrats 

•  Während Deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du 
zum Profi bei der Bearbeitung von Bürgeranliegen 
und der Anwendung von Rechtsvorschriften

•  Du besuchst außerdem auch die Berufsschule II 
in Fürth und die bayerische Verwaltungsschule in 
Nürnberg

MÖCHTEST DU VERWALTUNG SPRECHEN?  
DANN BRAUCHST DU:
• einen mittleren Bildungsabschluss

• gutes Allgemeinwissen

• Einsatzbereitschaft

• Verantwortungsbewusstsein

• Freude am Umgang mit Menschen

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR,  
DASS DU ZU UNS KOMMST:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zu 
einer attraktiven Ausbildungsvergütung ab 1.018,26 Euro 
noch einen konjunkturunabhängigen, regionalen Ausbil-
dungsplatz mit sehr großen Übernahmechancen. Gönn´ 
Dir außerdem ein familien- und lebensphasenbewusstes 
Arbeitsumfeld sowie ein breites Spektrum an Fort- und 
Weiterbildungsangeboten – und selbstverständlich auch 
die Chancengleichheit aller Geschlechter.

INTERESSIERT?
Damit es auch bei Dir bald amtlich wird, schick uns bit-
te Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
28. August 2019 über unsere Homepage www.landkreis-
fuerth.de/karriere. Bewerbungsunterlagen werden nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt. 
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?  
Angelika Seidel steht Dir gerne unter  
09 11 / 97 73-11 04 zur Verfügung.

www.landkreis-fuerth.de

WIR SUCHEN DICH!

Zertifikat seit 2017
audit berufundfamilie 

und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsverbandes 
Wiesengrund „Der See“ bei Langenzenn

Das Landratsamt Fürth hat mit Bescheid vom 
03.06.2019, Az. 412-1220-644 Sin, den Ent-
wässerungsverband Wiesengrund „Der See“ 
bei Langenzenn zum 01.07.2019 aufgelöst.
Der Bescheid mit Begründung kann im Land-
ratsamt Fürth, Sachgebiet Umwelt- und 
Naturschutz, Zimmer 1.52, Im Pinderpark 
2, 90513 Zirndorf, vom 26.06.2019 bis 
10.07.2019 zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Fürth als bekanntgegeben.
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INFOÖffnungszeiten
LANDRATSAMT FÜRTH
Tel.: 0911 9773–0
Mo. – Do. 8 – 16 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung Mo. – Do. 7 – 18 Uhr

DIENSTGEBÄUDE ZIRNDORF
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Fax: 0911 97 73–11 13

DIENSTGEBÄUDE FÜRTH
Stresemannplatz 11, 90763 Fürth
Fax: 0911 / 97 73–17 72

KFZ-ZULASSUNGSSTELLE
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–13 44, Fax: 97 73–13 62
Mo., Di., Do., Fr. 7.30 Uhr – 11.30 Uhr,
Mi. 7.30 –13 Uhr, Di. 14 Uhr – 16 Uhr, 
Do. 14 Uhr – 17 Uhr

FÜHRERSCHEINSTELLE
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–13 29, Fax: 0911 97 73–13 39
Mo. bis Fr. 8 bis 11.30 Uhr, Di. 14 bis 16 Uhr, Do. 
14 bis 17 Uhr

VETERINÄRBEHÖRDE FÜR DEN
BEREICH DES LANDKREISES FÜRTH
Im Pinderpark 4, 90513 Zirndorf
Tel.: 0911 97 73–19 01, Fax: 97 73–19 20
Mo. – Do. 8 – 16 Uhr, Fr. 8 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung Mo. – Do. 7 – 18 Uhr
Ab sofort stehen die Amtstierärzte nach vorheri-
ger telefonischer Terminvereinbarung in der Zeit 
von Montag bis Donnerstag
zwischen 7 Uhr und 18 Uhr zur Verfügung

machung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 5 Bayer. 
Bauordnung (BayBO) zugestellt.
Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).
Der Bescheid und die genehmigten Bauvor-
lagen können im Landratsamt Fürth, Im Pin-
derpark 2, 90513 Zirndorf, 3. Stock, Zimmer 
3.11, während der Geschäftszeiten (Montag 
– Donnerstag, jeweils von 8.00 – 16.00 Uhr, 
und Freitag von 08.00 – 12.30 Uhr) und 
nach Vereinbarung eingesehen werden.

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

Zirndorf, 12.06.2019

Rosa
Regierungsinspektorin

Gegen den Bescheid kann binnen eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden.

Zirndorf, 10.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

94 Landratsamt Fürth
Vollzug des Gesetzes über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) 
und des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung 
des Wasserverbandsgesetzes (BayAGWVG); 
Auflösung des Entwässerungsverbandes 
Heinersdorf

Das Landratsamt Fürth hat mit Bescheid vom 
03.06.2019, Az. 412-1122-644 Sin, den Entwäs-
serungsverband Heinersdorf zum 01.07.2019 
aufgelöst.
Der Bescheid mit Begründung kann im Land-
ratsamt Fürth, Sachgebiet Umwelt- und Natur-
schutz, Zimmer 1.52, Im Pinderpark 2, 90513 
Zirndorf, vom 26.06.2019 bis 10.07.2019 zu den 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach der Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Fürth als bekanntgegeben.
Gegen den Bescheid kann binnen eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden.

Zirndorf, 10.06.2019

Landratsamt Fürth
M. Sommerhäuser
Regierungsrat

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG 
finden Sie unter www.landkreis-fuerth.de/
öffentliche Bekanntmachungen.

95 Landratsamt Fürth
Vollzug der Baugesetze; 
Nachbarbeteiligung

Mit Bescheid vom 12.06.2019, Az: 441-BV-
153-2019-RSa/FD, erteilte das Landratsamt 
Fürth Nicole Marincic, Hochstr. 12 , 90522 
Oberasbach, die Baugenehmigung zum Wohn-
hausumbau auf dem Grundstück Fl.-Nr. 921/65 
der Gemarkung Oberasbach (90522 Oberas-
bach, Hochstr. 12).

Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 

Am Dienstag, 09.07.2019 

ist das 

Standesamt und 
die Friedhofsverwaltung 

wegen einer internen Weiterbildung 

ganztägig geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Oberasbach, 5. Juni 2019 
Stadt Oberasbach 

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 

Am Dienstag, 09.07.2019 

ist das 

Standesamt und 
die Friedhofsverwaltung 

wegen einer internen Weiterbildung 

ganztägig geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Oberasbach, 5. Juni 2019 
Stadt Oberasbach 

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 
91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach,
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vorha-
bens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) kann nach Bekanntgabe der 
Genehmigung beantragt werden. Der Antrag 
ist bei dem o. g. Bayerischen Verwaltungsge-
richt in Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen1 Form zu stellen.

1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der In-
ternetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbar-
grundstücke Fl.-Nr. 921/34, 921/35, 921/43, 
921/64, 921/36 und 921/63  der  Gemar-
kung Oberasbach durch öffentliche Bekannt-

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 

Am Freitag, 28.06.2017 

ist das 

Rathaus 
einschließlich der Stadtbücherei 

wegen des diesjährigen Betriebsausfluges 

ganztägig geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Oberasbach, 27. Mai 2019 
Stadt Oberasbach 

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin

Seite !  von !  1 1
Erstelldatum 24.05.2019 11:48:00 
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Am Freitag, 28.06.2017 

ist das 

Rathaus 
einschließlich der Stadtbücherei 

wegen des diesjährigen Betriebsausfluges 

ganztägig geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Oberasbach, 27. Mai 2019 
Stadt Oberasbach 

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin
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01.07.2019 | 9.45 Uhr | Tuchenbach
Yoga
Veranstalter: Seniorenteam Tuchenbach
Ort: Bürgerhaus Birkenstr. 2, Tuchenbach

01.07.2019 | 15.00 Uhr| Roßtal
„Ohren gespitzt!“ Lesung für Kinder 
von 3-5 Jahren
Veranstalter: Bücherei Markt Roßtal
Ort: Schulstr. 36, Roßtal 

30.06.2019 | 8.00 Uhr | Roßtal
Garagenflohmarkt am Sportplatzweg 
und im Kernort
Veranstalter: Bürgerverein im Markt Roßtal e.V.
Ort: Sportplatzweg und Kernort, Roßtal 

30.06.2019 | 14.00 Uhr | Stein
Der Stadtpark klingt
Open-Air-Veranstaltung im Steiner Stadtpark 
Veranstalter: Stadt Stein
Ort: Stadtpark Stein, Deutenbacher Str., Stein

TERMINE
28.06.2019 | Großhabersdorf
850 Jahre Großhabersdorf – Festwo-
chenende
Veranstalter:  Gemeinde Großhabersdorf 
Ort: Nürnberger Str. , Großhabersdorf 

28.06.2019 | 18.00 Uhr | Steinbach
Festkommers 125 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Steinbach
Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr Steinbach 
Ort: Weiherweg, Cadolzburg - Steinbach  

Neuer Service für Anlieferer der beiden Landkreis-Wertstoffhöfe: Ab so-
fort kann sowohl auf dem Wertstoffhof und Bauschuttdeponie Langen-
zenn-Horbach, als auch auf dem Wertstoffhof und Erddeponie Rangau 

bargeldlos – mittels Girocard – bezahlt werden. 

Nähere Informationen zu den Entsorgungseinrichtungen im 
Landkreis finden Sie unter https://www.landkreis-fuerth.de/zu-
hause-im-landkreis/umwelt-und-bauen/abfallwirtschaft/3-entsor-
gungseinrichtungen.html n

Der Landkreis und die Stadt Fürth laden gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit am Dienstag, 2. Juli 2019 von 9:00 bis 
12:00 Uhr zum Interkulturellen Frauenfachtag „Wege in den 
Beruf“ in das Landratsamt Fürth, Stresemannplatz 11 ein.

Dritter Interkultureller Frauenfachtag:  

„Wege in den Beruf“
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Besuch kostenfrei. Weitere 
Auskünfte erteilen die Beauftragten für Chancengleichheit der Agen-
tur für Arbeit Fürth unter der Telefonnummer 0911 2024108 oder 
0911 2024404 oder per Mail: Fuerth.BCA@arbeitsagentur.de n

TIPP: 

Sonderausstellung
Von 6. Juli bis 15. August 2019 ist auf der Cadolzburg die 
Sonderausstellung: „Drache, Sau und Meereswunder. Un-
geheuerliche Tierdarstellungen von Dürer & Co.“ zu sehen.  

Tierdarstellungen kommen im späten Mittelalter und der Frühen 
Neuzeit unterschiedlichste Funktionen zu. Das Thema bettet 
sich ein in das Jahresmotto der Cadolzburg „Tiere auf der (Ca-

dolz-)Burg“. Die Ausstellung beleuchtet an ausgewählten Beispielen 
der Druckgraphik nicht allein alltagsgeschichtliche, sondern auch 
theologische, mythologische und soziologisch interessante Aspekte 
des Themas. Dabei gibt es ebenso ungeheuer Fantasievolles wie Er-
schreckendes, Feinsinniges wie Amüsantes zu entdecken.   n

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung 
 
 
 

Am Freitag, 28.06.2017 

ist das 

Rathaus 
einschließlich der Stadtbücherei 

wegen des diesjährigen Betriebsausfluges 

ganztägig geschlossen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Oberasbach, 27. Mai 2019 
Stadt Oberasbach 

Birgit Huber 
Erste Bürgermeisterin
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Kulturforum Fürth / Würzburger Str. 2 / 90762 Fürth  
Fon 0911-973 84 0 / Fax 0911- 973 84 16

www.kulturforum-fuerth.de / kulturforum@fuerth.de

Direkt an der U1 (Stadthalle)  

Parken in der Saturn-Tiefgara-

ge (Sondertarif ab 19:00 Uhr) 

 Juli 2019
02

DI
20:00 Brauchen wir mehr engagierte Literatur? 

Podiumsdiskussion

03
MI

20:00 Feridun Zaimoglu
„Die Geschichte der Frau“

04
DO

20:00 Heinrich Steinfest
„Der schla ose Cheng“

05
FR

20:00 Dževad Karahasan
„Ein Haus für die Müden - Fünf Geschichten“ 

06
SA

20:00 Adele Neuhauser & Edi Nulz
„Die letzten ihrer Art“ 

07
SO

19:00 LESEN! Kult-Nacht: „Perry Rhodan. 
Das größte Abenteuer“ Andreas Eschbach 

18
DO

20:00 TheaterJugendClub Fürth: Fronten
nach dem Roman von Leonhard Seidl

19
FR

19:00 TheaterJugendClub Fürth: Fronten
nach dem Roman von Leonhard Seidl

20
SA

20:00 TheaterJugendClub Fürth: Fronten
nach dem Roman von Leonhard Seidl

21
SO

18:00 TheaterJugendClub Fürth: Fronten
nach dem Roman von Leonhard Seidl

24
MI

19:00 Antidepressionstag
Fürther Bündnis gegen Depression

28
SO

19:30 Crowdsinging
Der Mitsingabend

www.kulturforum-fuerth.de                                              www.stadttheater.de         w

 So 28.07..   
 Crowdsinging.

 Juni 2019
27.06. - 07.07.   
LESEN!

28
FR

20:00 Natascha Wodin
„Irgendwo in diesem Dunkel“

28
FR

20:00 Die besseren Wälder
nach dem Roman von Martin Baltscheit

29
SA

20:00 Ewald Arenz
„Alte Sorten“

29
SA

20:00 Die besseren Wälder
nach dem Roman von Martin Baltscheit

30
SO

20:00 Ines Geipel
„Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass“

Lesung

Lesung

Lesung

Musiktheater eaterterterertertereerterterererrerrerreer  

Musiktheater eaterertererrterertereererertertererereterrer 

ab13 

ab13 

Lesung

Lesung

Lesung

Diskussion

Lesung

Lesung

Lesung

Lesung/Musik

Lesung

Mitsingen

Schauspiel iel 

Schauspiel iel 

Schauspiel iel 

Schauspiel iel 

ab 13

ab 13 

ab 13 

ab 13 

Gästeforum

Rosenstraße 50 | 90762 Fürth

Tel. 0911 74912-0 | www.stadthalle-fuerth.de

Veranstaltungen Juni/Juli 2019 
Sonntag, 23.06.2019, 19.00 Uhr
RUSSISCHE LESUNG - 
Mikhail Zhvanetsky
Montag, 24.06.2019, 20.00 Uhr
PROFILER SUZANNE GRIEGER-LANGER
Cool im Kreuzfeuer
Dienstag, 02.07.2019, 09.30 Uhr
IDEE 19 – DIE WERBEMITTELMESSE 
Fachmesse für Gewerbetreibende und Industrie
www.wiedner-idee.de
Mittwoch, 03.07.2019, 17.15 Uhr
Donnerstag, 04.07.2019, 08.30 Uhr
JUBILÄUMSKONGRESS 2019
Die Zukunft beginnt jetzt – 100 Jahre evKITA
Sonntag, 07.07.2019, 15.00 Uhr
TRAUMTÄNZER-SHOW
„Traumtänze“ - die große Tanzshow 
des Post SV Nürnberg
Mittwoch, 10.07.2019, 09.00 Uhr
14. ASIEN-PAZIFIK-FORUM BAYERN
Veranstaltung mit Voranmeldung!
www.apf-bayern.de
Sonntag, 14.07.2019, 17.00 Uhr
BALLETTAUFFÜHRUNG
Ballettschule Pesch
Samstag, 20.07.2019, 19.00 Uhr
Sonntag, 21.07.2019, 17.30 Uhr
BALLETTAUFFÜHRUNG:
DER ZAUBERER VON OZ
Ballett & Modern Vorstellung der 
Talentgruppen nach RAD ® 
der Ballettschule CenterStage in Erlangen
Mittwoch, 24.07.2019, 19.00 Uhr
JAHRESKONZERT DER 
MUSIKSCHULE FÜRTH
mit vielen Solisten, Ensembles und Bands
Samstag, 27.07.2019, 14.00 Uhr
FESTIVAL DER CHÖRE
mit Chören aus Deggendorf, Ingolstadt, 
Landshut, Schweinfurt und Nürnberg

VORSCHAU
Samstag, 17.08.2019, 20.00 Uhr
DARK ASCENSION FESTIVAL
mit Fields of the Nephilim, 
Merciful Nuns und La Scaltra
Samstag, 24.08.2019, 11.00 Uhr
Sonntag, 25.08.2019, 10.00 Uhr
PAUL HUNTER CLASSIC 2019
Snooker-Turnier
Sonntag, 15.09.2019, 19.00 Uhr
AUF ROSENFLÜGELN DER LIEBE
Berühmte Verdi-Arien - Konzertabend 
mit Sopranistin Lucia-Maria Feix

Rosenstraße 50 | 90762 Fürth


